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BUNDESGESETZBLATT
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH

Jahrgang 1974 Ausgegeben am 28. Mai 1974 85. Stück
287 . Bundesgesetz: Stadterneuerungsgesetz
2 8 8 . Bundesgesetz: Bodenbeschaffungsgesetz

2 8 7 . Bundesgesetz vom 3. Mai 1974 betref-
fend die Assanierung von Wohngebieten

(Stadterneuerungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

Artikel I
ABSCHNITT I

GEGENSTAND U N D ANWENDUNGS-
BEREICH

Aufgaben der Länder
§ 1. (1) Die Landesregierung kann durch Ver-

ordnung ein Gemeindegebiet oder einen Teil
eines Gemeindegebietes, das städtebauliche Miß-
stände (§ 6 Abs. 1) aufweist, die nur durch
Assanierungsmaßnahmen beseitigt werden kön-
nen, nach Maßgabe der Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes zum Assanierungsgebiet erklären.

(2) Die Bestimmungen über die Assanierung
finden auch auf einzelne Baulichkeiten außerhalb
von Assanierungsgebieten (Abs. 1), sofern es sich
nicht um landwirtschaftliche Wohnhäuser außer-
halb eines geschlossenen Siedlungsgebietes han-
delt, Anwendung, in denen

a) mindestens zwei Drittel der Gesamtnutz-
fläche Wohnzwecken dienen und

b) sich mehr als zwei Wohnungen befinden
und

c) mindestens die Hälfte der darin befind-
lichen Wohnungen mangelhaft ausgestattet
ist (§ 3 Z. 10).

Ausnahmen vom Anwendungsbereich
§ 2. (1) Maßnahmen nach den Bestimmungen

dieses Bundesgesetzes dürfen nicht ergriffen wer-
den, sofern Grundstücke betroffen sind, die

a) im Eigentum oder in der Benützung eines
fremden Staates oder einer internationalen
Organisation, eines Diplomaten, eines Kon-
suls oder einer sonstigen mit diplomatischen
Vorrechten und Immunitäten ausgestatte-
ten Person stehen, insoweit diese Grund-
stücke für die Errichtung von Baulich-
keiten zur Unterbringung einer diplomati-

schen Mission, einer konsularischen Ver-
tretungsbehörde oder einer internationalen
Organisation oder zu Wohnzwecken eines
Diplomaten, eines Konsuls oder einer son-
stigen mit diplomatischen Vorrechten und
Immunitäten ausgestatteten Person ver-
wendet werden oder werden sollen, oder

b) militärischen Zwecken, Zwecken des
Straßenbaues des Bundes und des Landes
sowie des Bergbaues, der Eisenbahn, der
Schiffahrt, der Luftfahrt oder Wasser- oder
Energieversorgungsanlagen dienen.

(2) Ober das Vorliegen der Voraussetzungen
des Abs. 1 hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf
Antrag zu entscheiden.

Begriffsbestimmungen
§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten:
1. als Klein- und Mittelwohnung eine für

die dauernde Bewohnung bestimmte, baulich in
sich abgeschlossene, normal ausgestattete Woh-
nung, die mindestens aus Zimmer, Küche (Koch-
nische), Vorraum, Klosett und Badegelegenheit
(Baderaum oder Badenische) besteht und deren
Nutzfläche nicht weniger als 30 m2 und nicht
mehr als 130 m2, bei Familien mit mehr als
drei Kindern nicht mehr als 150 m2 beträgt;

2. als Heim für Ledige (Ledigenheim) ein
Heim in normaler Ausstattung, das neben Wohn-
räumen für Einzelpersonen gemeinsame Küchen
und Aufenthaltsräume, allenfalls auch gemein-
same sanitäre Anlagen (Klosette, Wasch- und
Badegelegenheiten) sowie Wohn(Schlaf)räume des
Hauspersonals und die für Verwaltungszwecke
des Heimes notwendigen Räume enthält;

3. als Heim für betagte Menschen ein Heim
in normaler Ausstattung, das neben Wohnräu-
men für Einzelpersonen oder für Ehepaare ge-
meinsame Küchen, Aufenthalts- und Kranken-
räume, allenfalls auch gemeinsame sanitäre An-
lagen (Klosette, Wasch- und Badegelegenheiten)
sowie Wohn(Schlaf)räume des Hauspersonals und
die für Verwaltungszwecke des Heimes notwen-
digen Räume enthält;
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4. als Heim für Lehrlinge und jugendliche
Arbeitnehmer, Schüler, Studenten ein Heim in
normaler Ausstattung, das zur Unterbringung
von Lehrlingen und jugendlichen Arbeitnehmern,
Schülern, Studenten bestimmt ist und außer
Schlafräumen mit einer oder mehreren Schlaf-
stellen auch Gemeinschaftsräume (Küchen-,
Speise-, Aufenthalts-, Krankenräume und dgl.),
allenfalls auch gemeinsame sanitäre Anlagen
(Klosette, Wasch- und Badegelegenheiten) sowie
Wohn(Schlaf)räume für das Haus- oder Auf-
sichtspersonal und die für Verwaltungszwecke des
Heimes notwendigen Räume enthält;

5. als normale Ausstattung eine solche, bei der
die Gesamtausstattung, insbesondere die Aus-
stattung der Räume mit Koch-, Heiz- und Bade-
gelegenheiten, zwar den Erfordernissen der Haus-
haltsführung und Hygiene entspricht, hinsicht-
lich des Baukostenaufwandes unter Bedachtnahme
auf eine einwandfreie Ausführung, insbesondere
hinsichtlich des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits-
und Abgasschutzes, nach dem jeweiligen Stand
der Technik jedoch größte Wirtschaftlichkeit
gewährleistet erscheint;

6. als Nutzfläche einer Wohnung oder eines
Geschäftsraumes die Gesamtbodenfläche abzüg-
lich der Wandstärken und der in deren Verlauf
befindlichen Durchbrechungen (Ausnehmungen);
Treppen, offene Balkone und Terrassen sowie
Keller- und Dachbodenräume, soweit sie ihrer Aus-
stattung nach nicht für Wohn- oder Geschäfts-
zwecke geeignet sind, sowie für landwirtschaft-
liche oder gewerbliche Zwecke spezifisch ausge-
stattete Räume innerhalb einer Wohnung sind
bei der Berechnung der Nutzfläche der Wohnung
beziehungsweise des Geschäftsraumes nicht zu
berücksichtigen;

7. als Ergänzungsgrundstück ein einzelnes zur
rationellen Verbauung allein nicht geeignetes
Grundstück, das zusammen mit benachbarten
Grundstücken zur Errichtung von Baulichkeiten
mit Klein- oder Mittelwohnungen oder Heimen
für Ledige, Schüler, Studenten, Lehrlinge und
jugendliche Arbeitnehmer sowie betagte Men-
schen einheitlich verbaut werden soll und dessen
Flächenmaß sowohl an sich als auch im Verhält-
nis zum Gesamtflächenausmaß der für die ein-
heitliche Verbauung in Betracht kommenden
benachbarten Grundstücke gering ist;

8. als unbebaute Grundstücke auch Grund-
stücke auf denen Baulichkeiten bestehen, deren
Errichtung ohne behördliche Baubewilligung
erfolgte oder gegen Widerruf bewilligt worden
ist, sofern den Baulichkeiten im Verhältnis zum
Wert des unbebauten Grundstückes nur geringe
Bedeutung zukommt oder es sich überhaupt um
Baulichkeiten geringeren Wertes handelt;

9. als Grundstücke auch Teile von Grund-
stücken;

10. als mangelhaft ausgestattet Wohnungen
mit Wasserentnahme oder Abort außerhalb der-
selben.

§ 4. Grundstücke dürfen nur in einem solchen
Ausmaß in Anspruch genommen werden, als es
nötig ist, um den im § 1 angeführten Zweck zu
erreichen.

ABSCHNITT II
Assanierung

§ 5. (1) Die Verordnung, mit der ein Ge-
meindegebiet oder ein Teil eines Gemeinde-
gebietes zum Assanierungsgebiet erklärt wird
(§ 1 Abs. 1), darf nur auf Antrag der Gemeinde
oder von mehr als der Hälfte der Eigentümer des
in Frage kommenden Gebietes, denen zusammen
mehr als die Hälfte der Fläche der für ein
Assanierungsvorhaben erforderlichen innerhalb
des Assanierungsgebietes (§ 1 Abs. 1) gelegenen
Grundstücke gehört, erlassen werden, wenn für
diese Gebietsteile dem Assanierungszweck ent-
sprechende Bebauungsvorschriften bestehen. In
der Verordnung sind die zum Assanierungsgebiet
gehörigen Grundstücke unter Angabe der Grund-
stücksnummer anzuführen. Eine Ausfertigung
dieser Verordnung hat die Gemeinde der zu-
ständigen Vermessungsbehörde zu übermitteln.

(2) Dem Antrag der Gemeinde (Abs. 1) sind
die Unterlagen anzuschließen, die zur Beurtei-
lung des Assanierungsgebietes erforderlich sind,
insbesondere haben diese Unterlagen die städte-
baulichen Mißstände im einzelnen anzuführen,
die nur durch Assanierungsmaßnahmen beseitigt
werden können. Die Gemeinde hat erstmals nach
Ablauf von sechs Jahren nach Erlassung der Ver-
ordnung (Abs. 1) und sodann jeweils nach Ablauf
weiterer drei Jahre der Landesregierung zu
berichten, welche Assanierungsmaßnahmen inner-
halb des Assanierungsgebietes getroffen worden
sind. Die Landesregierung hat die Verordnung
(Abs. 1) nach Ablauf von fünfzehn Jahren auf-
zuheben, sofern im Assanierungsgebiet keine
Assanierungsmaßnahmen getroffen worden sind.
Sind die Voraussetzungen zur Erklärung eines
Gemeindegebietes oder eines Teiles desselben zum
Assanierungsgebiet zum Teil weggefallen, so ist
eine Aufhebung der Verordnung aus diesem
Grund unzulässig. Gleichzeitig mit dem zweiten
Bericht sind Vorschläge für die finanzielle Be-
deckung für von der Gemeinde beabsichtigte
Assanierungsmaßnahmen vorzulegen. Die Lan-
desregierung hat auf Antrag der Gemeinde oder
der Eigentümer die Verordnung (Abs. 1) für
jene Teilgebiete aufzuheben, in denen die Assa-
nierungsmaßnahmen durch Vollendung der Bau-
führung des Assanierungsvorhabens abgeschlossen
sind.

(3) Im Antrag der Eigentümer (Abs. 1) ist
glaubhaft zu machen, daß die Voraussetzungen
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für die Erklärung eines Gebietes zum Assanie-
rungsgebiet vorliegen. Weiters ist eine Beschrei-
bung des Vorhabens einschließlich der voraus-
sichtlichen Finanzierung beizubringen.

(4) Vor Erlassung der Verordnung auf Antrag
der Eigentümer hat die Landesregierung von der
Gemeinde, in deren Bereich die in Frage kom-
menden Grundstücke gelegen sind, eine Stellung-
nahme einzuholen.

Die Gemeinde kann begründete Einwendun-
gen gegen die Erklärung eines Gebietes zum As-
sanierungsgebiet erheben. Ein begründeter Ein-
wand ist jedenfalls gegeben, wenn

a) die Gemeinde unter Hinweis auf andere
beantragte oder im Gang befindliche Assa-
nierungsvorhaben nicht in der Lage ist, die
im Zuge der Assanierung erforderlichen
öffentlichen Einrichtungen sowie die not-
wendigen Versorgungsanlagen herzustellen;
hiebei hat die Gemeinde den näheren Zeit-
punkt anzugeben, in dem sie voraussicht-
lich in der Lage sein wird, diese Kosten
zu tragen;

b) der Gemeinde im Hinblick auf andere
bereits im Gang befindliche vorbereitende
Untersuchungen die Finanzierung der auf
Grund des neuen Antrages notwendigen
Untersuchungen nicht zumutbar ist;

c) durch das beantragte Assanierungsvorhaben
das bestehende Verhältnis zwischen der
Anzahl der Wohnungen und der Anzahl
der Geschäftsräumlichkeiten in den im
Bereich der Gemeinde liegenden Assanie-
rungsgebieten im wesentlichen Umfange
nicht mehr gegeben wäre.

Im Falle des Zutreffens dieser Einwendungen
ist die Erlassung einer Verordnung unzulässig.

(5) Die Landesregierung hat ferner vor Erlas-
sung der Verordnung, sofern die Gemeinde keine
Einwendungen erhoben hat oder die von der Ge-
meinde vorgebrachten Einwendungen keine Be-
rücksichtigung gefunden haben, anzuordnen, daß
die Gemeinde zur Vorbereitung der Feststellung
der Assanierungsbedürftigkeit eines Gebietes vor-
bereitende Untersuchungen im Sinne des Abs. 2
durchführt. Die Landesregierung hat für die vor-
bereitenden Untersuchungen der Gemeinde eine
angemessene Frist von mindestens sechs und von
höchstens zwölf Monaten zu gewähren. Die Lan-
desregierung darf die Verordnung erst nach Vor-
liegen des Ergebnisses dieser vorbereitenden
Untersuchungen durch die Gemeinde erlassen.

(6) Die Gemeinde hat die Unterlagen (Abs. 2)
oder das Ergebnis der vorbereitenden Unter-
suchungen (Abs. 5) über die beabsichtigte Erklä-
rung eines Gebietes zum Assanierungsgebiet durch
sechs Wochen zur öffentlichen Einsicht aufzu-
legen. Zeil und Ort der Auflage sind durch ein-
malige Veröffentlichung in dem für amtliche Mit-

teilungen der Gemeinde bestimmten Mitteilungs-
blatt (Zeitung) und durch Anschlag an den Amts-
tafeln des Amtshauses (Rathauses) und gegebe-
nenfalls des in Betracht kommenden Bezirkes
kundzumachen. Innerhalb dieser Auflagefrist
können von den Eigentümern der in dem in
Frage kommenden Gebiet gelegenen Grund-
stücke, den betroffenen Bestandnehmern und
Nutzungsberechtigten schriftliche Äußerungen
bei der Gemeinde eingebracht werden. Die ein-
gelangten Äußerungen sind gemeinsam mit den
Unterlagen oder dem Ergebnis der Untersuchun-
gen (Abs. 5) dem Amt der Landesregierung vor-
zulegen.

§ 6. (1) Städtebauliche Mißstände, die nur
durch Assanierungsmaßnahmen beseitigt werden
können, liegen in einem Gemeindegebiet oder
einem Teil desselben vor, wenn das Gebiet nach
seiner vorhandenen Bebauung oder nach seiner
sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohnverhältnisse oder
an die Sicherheit der in ihm wohnenden Men-
schen nicht entspricht.

(2) Für die Beurteilung, ob in einem Gebiet
städtebauliche Mißstände vorliegen, sind insbe-
sondere zu berücksichtigen:

1. die mangelhafte Ausstattung zumindest der
Hälfte der Wohnungen der in diesem Gebiets-
teil vorhandenen Wohnhäuser (§ 3 Z. 10);

2. die Belichtung und Belüftung der Wohnun-
gen, die Beschaffenheit der Gebäude, die Zugäng-
lichkeit der Grundstücke sowie das Maß der
baulichen Nutzung;

3. die Auswirkungen einer vorhandenen
Mischung von Wohnstätten und Betriebs- und
Arbeitsstätten auf die Bewohner;

4. die Einwirkungen, die von Grundstücken,
Betrieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen
ausgehen, insbesondere durch Geräusche, Erschüt-
terungen, Rauch, Staub, Abgase, Gerüche, Wasser.

(3) Die Gemeinde kann zur Vorbereitung des
Antrages auf Erklärung eines Gemeindegebietes
oder eines Teiles desselben zum Assanierungs-
gebiet physische oder juristische Personen, die
nach ihren geschäftlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen hiefür geeignet sind, beauftragen
(Assanierungsbeauftragter).

(4) Zur Feststellung der Assanierungsbedürf-
tigkeit eines Gebietes oder einer Baulichkeit
außerhalb desselben sind die Eigentümer, Mieter
und sonstigen zur Nutzung eines Grundstückes,
Gebäudes oder Gebäudeteiles Berechtigten sowie
ihre Beauftragten verpflichtet, den ordnungs-
gemäß ausgewiesenen Organen der Gemeinde
oder des Assanierungsbeauftragten auf deren Ver-
langen Auskunft über die Tatsachen zu ertei-
len, deren Kenntnis zur Beurteilung der Assa-
nierungsbedürftigkeit erforderlich ist.
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(5) Die in Erfüllung der Auskunftspflicht
(Abs. 4) gemachten Angaben dürfen nur im
Zusammenhang mit der Assanierung verwendet
werden.

(6) Wer
1. der Auskunftspflicht (Abs. 4) durch Verwei-

gerung der Auskunft nicht nachkommt oder
wissentlich unvollständige oder wahrheits-
widrige Angaben macht,

2. die Geheimhaltungspflicht (Abs. 5) verletzt,
begeht, wenn darin keine strenger zu bestra-
fende Handlung gelegen ist, eine Verwal-
tungsübertretung und ist mit einer Geld-
strafe bis zu 30.000 S oder mit Arrest bis zu
sechs Wochen zu bestrafen. Bei Vorliegen
erschwerender Umstände sind beide Strafen
nebeneinander zu verhängen. Die Verwal-
tungsübertretung ist nicht zu verfolgen,
wenn die Zuwiderhandlung von Bedien-
steten einer Gemeinde begangen wurde.
Hegt eine Bezirksverwaltungsbehörde den
Verdacht, daß ein solches Organ eine Ver-
waltungsübertretung gemäß den vorstehen-
den Bestimmungen begangen hat, so hat sie
die Anzeige an die Aufsichtsbehörde zu
erstatten.

§ 7. (1) Das Assanierungsgebiet ist so zu be-
grenzen, daß die Assanierung sich zweckmäßig
durchführen läßt. Es kann aus räumlich getrenn-
ten Grundflächen bestehen.

(2) Die Assanierungsmaßnahmen erstrecken
sich auf alle im Assanierungsgebiet gelegenen
Grundflächen, unabhängig davon, ob sie bebaut
sind oder nicht. Von den Assanierungsmaßnah-
men nach diesem Bundesgesetz sind ausgenom-
men

a) Grundstücke, die im § 2 Abs. 1 lit. a und
b angeführt sind, oder

b) Grundstücke, sofern sie die Assanierung
nicht erschweren, die im Eigentum des
Bundes oder eines Landes oder einer Ge-
meinde stehen, wenn die Gebietskörper-
schaft bestätigt, daß diese Grundstücke für
von ihr zu besorgende öffentliche Zwecke
benötigt werden, oder

c) Baulichkeiten, für welche die behördliche
Baubewilligung für das ganze Objekt nach
dem 1. Juli 1948 erteilt worden ist, sofern
sie die Assanierung nicht erschweren,
oder

d) einzelne bebaute Grundstücke, die keiner
Assanierung bedürfen, jedoch nur, wenn
sie die Assanierung nicht erschweren.

(3) Über das Vorliegen der Voraussetzungen
des Abs. 2 hat die Bezirksverwaltungsbehörde auf
Antrag nach Anhörung der Gemeinde zu ent-
scheiden.

(4) Das Grundbuchsgericht hat hinsichtlich aller
Grundstücke, die in Assanierungsgebieten liegen,
diese Tatsache auf Antrag der Gemeinde im
Grundbuch ersichtlich zu machen. Das Grund-
buchsgericht hat in der Ersichtlichmachung die
Verordnung der Landesregierung, in der das
Assanierungsgebiet festgelegt wird, anzuführen.
Wird die Verordnung für Teilgebiete gemäß § 5
Abs. 2 aufgehoben, so hat die Gemeinde dies
dem Grundbuchsgericht anzuzeigen. Das Grund-
buchsgericht hat auf Grund dieser Anzeige die
Ersichtlichmachung zu löschen.

Anbotsverpflichtung
§ 8. (1) In den gemäß § 1 festgelegten Gebie-

ten sind der Gemeinde Grundstücke vor ihrem
Verkauf unter Bekanntgabe des Kaufpreises und
aller Nebenbedingungen zunächst zum Kauf
anzubieten. Die Gemeinde kann von diesem
Anbot Gebrauch machen, wenn sie diese Grund-
stücke für öffentliche Zwecke, die sie wahrzuneh-
men hat, insbesondere im Zusammenhang mit
der örtlichen Raumplanung, benötigt. Ist der
Kaufpreis nicht angemessen, so hat die Ge-
meinde an dessen Stelle die von der Bezirks-
verwaltungsbehörde festgesetzte Gegenleistung zu
erbringen (§ 29 Abs. 3). Allfällige außer dem
Kaufpreis genannte Nebenbedingungen, welche
von der Gemeinde nicht oder nur mit unver-
hältnismäßigen Kosten erfüllt werden können
und sich durch einen Schätzungswert (§ 23) aus-
gleichen lassen, werden durch dessen Leistung
erfüllt. Lassen sie sich auch durch einen Schät-
zungswert nicht ausgleichen, so gelten sie als
nicht gefordert. Sämtliche Bedingungen und alle
Bestimmungen, die sich gegen den Zweck der
Anbotsverpflichtung richten, gelten gleichfalls als
nicht beigesetzt. Ebenso hat ein bei der Veräuße-
rung einer Liegenschaft verlangtes Wiederkaufs-
recht für den Fall, daß die Gemeinde von dem
Anbot Gebrauch macht, als nicht gefordert zu
gelten.

(2) Die Bestimmungen über die Anbotsver-
pflichtung finden keine Anwendung, wenn das
Grundstück

a) vom Ehegatten, von Verwandten in gera-
der Linie, von Verwandten im zweiten
oder dritten Grad der Seitenlinie oder von
Verschwägerten ersten. Grades oder

b) von einem Miteigentümer dieses Grund-
stückes gekauft wird.

Genehmigung von Rechtsgeschäften

§ 9. (1) (Verfassungsbestimmung) Die Erlas-
sung und Aufhebung sowie die Vollziehung von
Vorschriften, wie sie in den Abs. 2 bis 5 sowie
im § 31 Abs. 1 und 2 enthalten sind, richtet sich
nach Art. 11 Abs. 1 und 3 des Bundes-Verfas-
sungsgesetzes in der Fassung von 1929.
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(2) In den gemäß § 1 Abi. 1 festgelegten Ge-
bieten sowie für Baulichkeiten außerhalb von
Assanierungsgebieten gemäß § 1 Abs. 2, im letzt-
angeführten Fall nur, wenn ein Enteignungsver-
fahren gemäß § 13 Abs. 3 eingeleitet wurde,
bedarf die Übertragung des Eigentums, die Ein-
räumung eines Baurechtes und eines Frucht-
nießungsrechtes an einem Grundstück oder Teilen
davon, soweit sie von Maßnahmen nach diesem
Bundesgesetz nicht ausgenommen sind, durch
Rechtsgeschäft unter Lebenden der Genehmigung
der Bezirksverwaltungsbehörde. Die Genehmi-
gung ist zu versagen, wenn die Gegenleistung den
angemessenen Wert (§ 23) übersteigt. Nebenbedin-
gungen sind, soweit sie einen Schätzungswert
haben, bei der Bewertung der Angemessenheit
der Gegenleistung zu berücksichtigen. Wird die
Genehmigung versagt, so ist das Rechtsgeschäft
rechtsunwirksam. Ebenso sind Vereinbarungen
rechtsunwirksam, die der Umgehung der Geneh-
migungspflicht dienen.

(3) Nicht genehmigungspflichtig sind Schen-
kungen, ferner Rechtsgeschäfte, die zwischen
Ehegatten, Verwandten in gerader Linie, zwi-
schen Verwandten im zweiten oder dritten Grad
der Seitenlinie oder Verschwägerten ersten Gra-
des und zwischen den Miteigentümern einer Lie-
genschaft abgeschlossen werden. Weiters sind
Rechtsgeschäfte nicht genehmigungspflichtig,
wenn im Verfahren über die Anbotsverpflich-
tung über die Angemessenheit des Kaufpreises
und die Annahme des Anbots mit Bescheid ent-
schieden wurde (§ 8).

(4) Im Falle der während der Geltungsdauer
der Verordnung gemäß § 1 Abs. 1 oder innerhalb
von zwanzig Jahren nach deren Aufhebung (§ 5
Abs. 2) erfolgten erstmaligen Veräußerung von
Grundstücken (Grundstückteilen), auf denen
Baulichkeiten mit Klein- oder Mittelwohnungen,
Geschäftsräumen, Heimen (§ 3 Z. 2, 3 und 4)
oder Gemeinschaftseinrichtungen zur Bedarfs-
deckung unter Inanspruchnahme öffentlicher
Wohnbauförderungsmittel nach dem Wohnbau-
förderungsgesetz 1968 oder nach den Vorschrif-
ten der Länder oder Gemeinden errichtet wur-
den, darf der Wert der Gegenleistung für das
Grundstück (Grundstückteil) die Summe aus

1. dem Wert des Grundstückes (Grundstück-
teiles), berechnet nach den Vorschriften für
die Ermittlung der Entschädigung gemäß
§ 23 und,

2. soweit durch Einnahmen nicht gedeckt, dem
Wert aller sonstigen zur Erreichung des
Assanierungszweckes notwendigen oder
nützlichen Aufwendungen sowie den Kosten
einer angemessenen Verzinsung des Fremd-
und Eigenkapitals

nicht übersteigen. Hat bereits eine Eigentums-
übertragung stattgefunden, bei welcher das zu-

lässige Entgelt (Kaufpreis, Entschädigung) gemäß
§ 23 berechnet wurde, so ist bei der Ermittlung
des Wertes des Grundstückes nach Z. 1 von
diesem Entgelt auszugehen. Bei einer neuerlichen
Veräußerung darf die Gegenleistung das vom
Veräußerer geleistete zulässige Entgelt unter Be-
rücksichtigung des Valorisationsfaktors (§ 23
Abs. 2, dritter Satz) zuzüglich der seit der letzten
Veräußerung getätigten Aufwendungen, berech-
net nach § 23 Abs. 2, letzter Satz, nicht über-
steigen. Die Bestimmungen dieses Absatzes gelten
nicht für den Erwerb von Wohnungseigentum an
Wohnungen oder Geschäftsräumen, die ohne In-
anspruchnahme öffentlicher Wohnbauförderungs-
mittel nach dem Wohnbauförderungsgesetz 1968
oder nach den Vorschriften der Länder oder Ge-
meinden errichtet wurden. Wurde bei einer Ver-
äußerung ein höheres als das zulässige Entgelt
vereinbart, so hat der Käufer den im vorhinein
unverzichtbaren Anspruch auf Ermäßigung des
Kaufpreises auf jene Höhe, die sich bei Zugrunde-
legung des zulässigen Entgeltes für das Grund-
stück ergibt.

(5) Hat eine Veräußerung nach Abs. 4 statt-
gefunden, so darf bei der Berechnung des Miet-
zinses (Nutzungsentgeltes) für Klein- oder Mit-
telwohnungen, für Heime (§ 3 Z. 2, 3 und 4)
sowie für Gemeinschaftseinrichtungen zur Be-
darfsdeckung, deren Errichtung mit öffentlichen
Wohnbauförderungsmitteln nach dem Wohnbau-
förderungsgesetz 1968 oder nach den Vorschrif-
ten der Länder oder Gemeinden gefördert wurde,
als Grundstückskosten nur das geleistete zuläs-
sige Entgelt unter Berücksichtigung des Valo-
risationsfaktors (§ 23 Abs. 2, dritter Satz) für
das Grundstück zugrunde gelegt werden. Letzteres
gilt sinngemäß auch für die Berechnung einer
allfälligen einmaligen Leistung des Mieters (Nut-
zungsberechtigten). Wurde der Berechnung des
Mietzinses (Nutzungsentgeltes) ein höheres als
das zulässige Entgelt unter Berücksichtigung des
Valorisationsfaktors (§ 23 Abs. 2, dritter Satz)
für das Grundstück zugrunde gelegt, so hat der
Mieter (Nutzungsberechtigte) den im vorhinein
unverzichtbaren Anspruch auf Ermäßigung des
Mietzinses (Nutzungsentgeltes) auf jene Höhe,
die sich bei Zugrundelegung des zulässigen Ent-
geltes für das Grundstück ergibt.

Enteignung

§ 10. (1) Die im Assannierungsgebiet gelegenen
Grundstücke dürfen erst nach Ablauf eines Zeit-
raumes von zwei Jahren nach Inkrafttreten der
Verordnung (§ 1 Abs. 1) im Wege der Enteig-
nung in Anspruch genommen werden. Ist ein
ordnungsgemäß belegter Antrag auf Bildung
einer Erneuerungsgemeinschaft bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde eingebracht worden, so
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dürfen die Grundstücke, die von der Erneue-
rungsgemeinschaft erfaßt werden sollen, durch
Enteignung nicht in Anspruch genommen wer-
den, es sei denn, daß die Erneuerungsgemein-
schaft trotz angemessener Nachfristsetzung den
Zeitplan (§ 32 Abs. 2) nicht einhält. Für die Ver-
längerung der Frist ist die Bestimmung des § 27
sinngemäß anzuwenden.

(2) Zum Zwecke der Assanierung kann das
Eigentum an Grundstücken in Assanierungs-
gebieten (§ 1) oder an einzelnen assanierungs-
bedürftigen Baulichkeiten außerhalb derselben
(§ 1 Abs. 2), sowie die dauernde oder zeitweilige
Einräumung, Einschränkung oder Aufhebung
von dinglichen Rechten an solchen im Wege der
Enteignung gegen Entschädigung zugunsten von
Gebietskörperschaften und gemeinnützigen Bau-
vereinigungen (Enteignungswerber) in Anspruch
genommen werden, wenn die Berechtigten den
Verkauf, die Einräumung, Einschränkung oder
Aufhebung ablehnen oder hiefür ein offenbar
nicht angemessenes Entgelt begehren.

(3) Debaute Grundstücke in Assanierungs-
gebieten können nicht enteignet werden, wenn
die darauf befindlichen Baulichkeiten den Bebau-
ungsvorschriften entsprechen, die Mehrzahl der
darin befindlichen Wohnungen nicht mangel-
haft ausgestattet ist (§ 3 Z. 10) und die Baulich-
keiten die Assanierung nicht erschweren.

(4) Zugunsten von Erneuerungsgemeinschaf-
ten können ferner dingliche Rechte an den
Grundstücken, auf die sich die Erneuerungs-
gemeinschaft erstreckt, gegen Entschädigung ent-
eignet werden, soweit dies zur Durchführung des
Assanierungsvorhabens erforderlich ist. Hievon
sind dingliche Rechte ausgenommen, die durch
Zwangsmaßnahmen (Enteignung) im öffentlichen
Interesse begründet wurden oder hätten werden
können.

Voraussetzung für die Enteignung
§ 11. (1) Eine Enteignung nach den Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes ist nur zulässig,
wenn die in Aussicht genommene Bebauung des
zu enteignenden Grundstückes den Bauvorschrif-
ten entspricht und ihre finanzielle Durchführung
gesichert ist.

(2) Die finanzielle Durchführung ist gesichert,
wenn der Enteignungswerber nachgewiesen hat,
daß er über die zur Durchführung der Enteig-
nung und der Bebauung des zu enteignenden
Grundstückes erforderlichen finanziellen Mittel
verfügt.

(3) Erklärt der Enteignungswerber im Ent-
eignungsantrage, daß er für das Bauvorhaben eine
Förderung aus öffentlichen Mitteln beantragen
wird, gilt die Finanzierung des Bauvorhabens
auch dann als gesichert, wenn die Voraussetzun-

gen für die vom Enteignungswerber in Aussicht
genommene Förderung gegeben sind und er
über die nach den Bestimmungen über diese För-
derung vorgesehenen Eigen- und Fremdmittel
verfügt.

Erneuerungsgemeinschaften
§ 12. (1) Über Antrag von mehr als der

Hälfte der Eigentümer der Grundstücke, die für
ein vorgesehenes Assanierungsvorhaben erfor-
derlich sind, und denen zusammen mehr als die
Hälfte der Fläche der für ein Assanierungsvor-
haben erforderlichen innerhalb des Assanierungs-
gebietes (§ 1 Abs. 1) gelegenen Grundstücke
gehört, hat die Bezirksverwaltungsbehörde mit
Bescheid anzuordnen, daß die Eigentümer der
zu einem Assanierungsvorhaben erforderlichen
Grundstücke (einbezogene Grundstücke) für die
gemeinsame Durchführung dieses Vorhabens eine
Erneuerungsgemeinschaft bilden. Vor der An-
ordnung sind die betreffenden Eigentümer zu
hören.

(2) Die Anordnung ist nur zulässig, wenn zu
erwarten ist, daß die Assanierung innerhalb ange-
messener Frist durchgeführt wird. Grundstücke,
die für öffentliche Zwecke verwendet werden
oder hiefür im Rahmen der Erneuerung ver-
wendet werden sollen, sind nicht einzubeziehen.

(3) Erneuerungsgemeinschaften werden nach
dem Eintritt der Rechtskraft des Einleitungs-
bescheides (§ 32) mit Eintragung in das Genos-
senschaftsregister begründet und nach dem Ein-
tritt der Rechtskraft des Auflösungsbescheides
mit der Löschung im Genossenschafttregister
beendet (§ 32).

(4) Die Erneuerungsgemeinschaft hat während
der Dauer ihres Bestandes die den Eigentümern
der einbezogenen Grundstücke aus ihrem Eigen-
tum an diesen Grundstücken zustehenden Rechte
und Pflichten auszuüben. Der Erneuerungsge-
meinschaft kommt insbesondere die Verwaltung
und die Lastenfreistellung sowie die Belastung
dieser Grundstücke für eigene Schulden zu. Die
sich daraus ergebenden Forderungen zwischen der
Erneuerungsgemeinschaft und ihren Mitgliedern
sind bei der Aufteilung des Vermögens (§ 32
Abs. 7) in Anrechnung zu bringen.

(5) Ein Mitglied, das Eigentümer (Miteigen-
tümer, Wohnungseigentümer) einer Liegenschaft
oder eines Anteiles an derselben ist, kann aus
der Erneuerungsgemeinschaft nur durch Über-
tragung seiner Rechte an den einbezogenen
Grundstücken durch Rechtsgeschäft unter Leben-
den austreten. Dabei darf der Eigentümer keine
Rechte begründen, die die Durchführung der
Assanierung verhindern oder wesentlich erschwe-
ren. Eine wesentliche Erschwerung liegt vor,
wenn das im Einleitungsbescheid genehmigte
oder vorgesehene Assanierungsprojekt nicht oder
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nicht in allen wesentlichen Teilen durchgeführt
werden könnte. Rechtsgeschäfte, die diesen Be-
stimmungen widersprechen, sind rechtsunwirk-
sam.

(6) Im Falle des Wechsels im Eigentum wäh-
rend der Dauer des Bestandes der Erneuerungs-
gemeinschaft tritt der Rechtsnachfolger in die
Rechtsstellung seines Vorgängers ein.

(7) Personen, die nicht Eigentümer der zu
einem Assanierungsvorhaben erforderlichen
Grundstücke sind, können der Erneuerungs-
gemeinschaft beitreten, wenn mehr ah die Hälfte
der Eigentümer der Grundstücke, die für ein
vorgesehenes Assanierungsvorhaben erforderlich
sind, denen zusammen mehr als die Hälfte der
Fläche der in dem Gebiet gelegenen Grund-
stücke gehört, diesem Beitritt zustimmt. Der Bei-
tretende hat an die Erneuerungsgemeinschaft
einen Geldbetrag zu leisten, dessen Höhe in dem
Beitrittsantrag angegeben sein muß. Dieser Bei-
trag kann auf Antrag dieses Mitgliedes mit Zu-
stimmung der vorbezeichneten Mehrheit erhöht
werden. Wird beim Beitritt nichts anderes ver-
einbart, bestimmt sich sein Anteil nach der Höhe
des geleisteten Geldbetrages (§ 32 Abs. 7). Ein
solches Mitglied kann aus der Erneuerungsge-
meinschaft austreten, wenn sichergestellt ist, daß
dieser Geldbetrag bis zur Auflösung der Erneue-
rungsgemeinschaft dieser zur Verfügung steht.

(8) Mitglieder, die mit einem Grundstück der
Erneuerungsgemeinschaft beigetreten sind, kön-
nen mit Zustimmung von mehr als der Hälfte
der Eigentümer der Grundstücke, die für ein
vorgesehenes Assanierungsvorhaben erforderlich
sind, und denen zusammen mehr als die Hälfte
der Fläche der einbezogenen Grundstücke ge-
hört, Geldbeträge in die Erneuerungsgemeinschaft
einbringen und unter den gleichen Vorausset-
zungen den Beitrag erhöhen. Bei Austritt eines
solchen Mitgliedes muß sichergestellt sein, daß
dieser Geldbetrag bis zur Auflösung der Erneue-
rungsgemeinschaft dieser zur Verfügung steht.

(9) Die Rechte, die die Benützung der einbe-
zogenen Grundstücke oder der auf diesen befind-
lichen Gebäude oder baulichen Anlagen zulassen,
insbesondere Bestandrechte oder Rechte an
Dienstwohnungen, mit Ausnahme dinglicher
Rechte, erlöschen sechs Monate nach der Ein-
tragung der Erneuerungsgemeinschaft in das
Genossenschaftsregister (Abs. 3). Der § 21 Abs. 2
bis 7 ist anzuwenden.

(10) Zum Zwecke der Bildung von Erneue-
rungsgemeinschaften kann die Gemeinde phy-
sische oder juristische Personen mit der Vor-
bereitung der Assanierung in dem durch Ver-
ordnung bestimmten Assanierungsgebiet (§ 1
Abs. 1) beauftragen (Assanierungsbeauftragter).
Allenfalls von den Eigentümern des betreffenden
Gebietes erstattete Vorschläge für die Person des

Assanierungsbeauftragten sind nach Tunlichkeit
zu berücksichtigen. Als Assanierungsbeauftragte
dürfen nur physische oder juristische Personen,
die nach ihren geschäftlichen und wirtschaftlichen
Verhältnissen geeignet sind, bestellt werden. Die
Assanierungsbeauftragten haben insbesondere
Auskünfte über die für die Erstellung von Pro-
jekten, deren Finanzierung und über die zur
Durchführung notwendigen Umstände einzu-
holen, Eigentümer zu beraten, Vorschläge auszu-
arbeiten und hierüber der Gemeinde zu berich-
ten. Die Bestimmungen des § 6 Abs. 4 bis 6
finden auf die Organe der Assanierungsbeauf-
tragten sinngemäß Anwendung.

(11) Eigentümer, die nicht bereit waren, sich
an dem Assanierungsvorhaben zu beteiligen,
können innerhalb einer Frist von sechs Monaten
nach Zustellung des Bescheides gemäß Abs. 1
die Einlösung der in ihrem Eigentum stehenden
Grundstücke, auf die sich die Erneuerungsgemein-
schaft erstreckt, beantragen. Der Antrag ist bei
der nach der Lage des Assanierungsvorhabens
zuständigen Behörde einzubringen. Ober Ver-
langen der Eigentümer ist die Erneuerungs-
gemeinschaft zur Einlösung verpflichtet. Die
Einlösung kann mit Zustimmung der Erneue-
rungsgemeinschaft auch durch die Gemeinde oder
einen Dritten vorgenommen werden. Mit der
Leistung des Einlösebetrages wird die Gemeinde
oder der Dritte Mitglied der Erneuerungsgemein-
schaft (Abs. 1) an Stelle des ausscheidenden Eigen-
tümers.

(12) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat über
die Einlösung sowie die Gegenleistung nach Ein-
holung eines Gutachtens der Gutachterkommis-
sion zu entscheiden. Die §§ 19, 20, 24 und 25
finden sinngemäß Anwendung; ferner findet der
§ 23 Anwendung.

ABSCHNITT III
VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

Enteignungsantrag
§ 13. (1) Der Enteignungswerber (§ 10 Abs. 2)

hat den Antrag auf Enteignung bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde einzubringen, in deren Wir-
kungsbereich sich der Gegenstand der Enteignung
befindet.

(2) Dem Antrag sind alle zur Beurteilung und
Prüfung desselben erforderlichen Unterlagen
anzuschließen, insbesondere darüber, daß die
Finanzierung des Bauvorhabens gesichert ist oder
als gesichert gilt (§ 11 Abs. 3), ferner Grund-
buchsauszüge und Grundbesitzbogen hinsicht-
lich des zu enteignenden Grundstückes, allenfalls
Teilungspläne und Pläne über die einzulösenden
Grundstücke sowie sämtliche zur Beurteilung des
Bauvorhabens (Baupläne und Baubeschreibungen)
sonst noch notwendigen Unterlagen. Ferner ist
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glaubhaft zu machen, daß der Eigentümer die
entgeltliche Übertragung ins Eigentum des
Enteignungswerbers abgelehnt oder einen offen-
bar nicht angemessenen Preis begehrt hat. Die
entgeltliche Übertragung gilt auch als abgelehnt,
wenn der Eigentümer dem Enteignungswerber
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
Erhalt eines entsprechenden Schreibens eine
Äußerung nicht abgegeben hat.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die
vom Enteignungswerber vorgelegten Unterlagen
zu überprüfen und insbesondere auch zu erhe-
ben, ob das Bauvorhaben den im § 1 angeführten
Zwecken dient. Ergibt die Überprüfung, daß der
Enteignungsantrag den vorangeführten Bestim-
mungen entspricht, so hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde das Enteignungsverfahren mit Be-
scheid einzuleiten. Wenn der Enteignungsantrag
Baulichkeiten betrifft, die außerhalb eines Assa-
nierungsgebietes liegen (§ 1 Abs. 2), so ist das
Ergebnis der Überprüfung den Eigentümern
bekanntzugeben, das eingeleitete Enteignungs-
verfahren zu unterbrechen und erst nach Ablauf
einer Frist von zwei Jahren fortzusetzen. Diese
Frist wird um den Zeitraum von der Einbrin-
gung eines Antrages auf Erlassung eines Inter-
essenbescheides, wonach der geplante Umbau zu
Assanierungszwecken im öffentlichen Interesse
gemäß § 19 Abs. 2 Z. 4 a des Mietengesetzes liegt,
bis zum Eintritt der Rechtskraft dieses Beschei-
des verlängert. Eine gesonderte Berufung gegen
den Einleitungsbescheid ist nicht zulässig.

(4) Die Einleitung des Enteignungsverfahrens
(Abs. 3) ist von der Bezirksverwaltungsbehörde
dem Grundbuchsgericht anzuzeigen. Das Grund-
buchsgericht hat die Einleitung im Grundbuch
anzumerken. Die Anmerkung hat die Wirkung,
daß der Enteignungsbescheid auch gegen Per-
sonen wirkt, die Eintragungen im Range nach
der Anmerkung der Einleitung des Enteignungs-
verfahrens erwirkt haben.

(5) Wird der Enteignungsantrag zurückgezo-
gen oder abgewiesen, so ist dies von der Bezirks-
verwaltungsbehörde dem Grundbuchsgericht an-
zuzeigen. Das Grundbuchsgericht hat auf Grund
der Anzeige die Anmerkung zu löschen.

Widerspruch
§ 14. Der Eigentümer kann innerhalb von

drei Monaten nach Zustellung des Bescheides
(§ 13 Abs. 3) gegen den Enteignungsantrag
Widerspruch erheben, der sich nur darauf grün-
den darf, daß er das Grundstück entsprechend
den Bauvorschriften selbst bebauen will. Bei
Baulichkeiten, die den Bebauungsvorschriften
(Flächenwidmungs- und Bebauungsplan) entspre-
chen, kann der Eigentümer den Widerspruch
weiters darauf gründen, daß die mangelhaft aus-

gestatteten Wohnungen so verbessert werden,
daß sie der Mindestgröße und der normalen Aus-
stattung im Sinne des § 2 Abs. 1 Wohnbau-
förderungsgesetz 1968 in der jeweils geltenden
Fassung entsprechen und den Wohnungsinhabern
keine unzumutbare Belastung ihres Wohnungs-
aufwandes durch die Kosten der Verbesserungs-
maßnahmen erwächst. Die Erhöhung des Woh-
nungsaufwandes ist wirtschaftlich unzumutbar,
wenn der zu entrichtende erhöhte Wohnungs-
aufwand mehr ab der Mietzins betrüge, der für
eine der Größe nach vergleichbare, in der Ge-
meinde oder — in Ermangelung einer solchen —
in deren Umgebung unter Gewährung eines
Wohnbauförderungsdarlehens neu errichtete
Klein- oder Mittelwohnung nach § 32 Abs. 2
Z. 1, 2 und 4 des Wohnbauförderungsgesetzes
in der jeweils geltenden Fassung zulässig wäre.
Liegt die Baulichkeit innerhalb eines Assanie-
rungsgebietes, so ist im Falle der vorgesehenen
Verbesserung ein Widerspruch nur dann zulässig,
wenn die Baulichkeit die sonstige Assanierung
nicht erschwert oder damit alle städtebaulichen
Mißstände (§ 6 Abs. 1 und 2) beseitigt werden,
oder die Baulichkeit in ein Assanierungsvorhaben
nicht einbezogen werden soll. Ist eine Gebiets-
körperschaft Eigentümer des Grundstückes, so
kann sie ihren Widerspruch ferner darauf grün-
den, daß das Grundstück für öffentliche Zwecke
benötigt wird.

§ 15. (1) Beabsichtigt der Eigentümer, das
Grundstück selbst zu bebauen oder die mangel-
haft ausgestatteten Wohnungen zu verbessern,
so hat er längstens innerhalb von zwölf Monaten
nach Einleitung des Enteignungsverfahrens (§ 13
Abs. 3) die Erteilung der Baubewilligung unter
Vorlage eines ordnungsgemäß belegten Ansuchens
zu beantragen, innerhalb der Gültigkeitsdauer
der Baubewilligung mit dem Bau zu beginnen und
innerhalb angemessener Frist den Bau zu voll-
enden. Verbesserungsarbeiten, für die eine Bau-
bewilligung nicht erforderlich ist, sind innerhalb
von zwölf Monaten nach Erhebung des Wider-
spruches (5 14) zu beginnen und innerhalb ange-
messener Frist zu vollenden.

(2) Muß der Eigentümer zur Verbesserung der
mangelhaft ausgestatteten Wohnungen ein Ver-
fahren auf Erhöhung des Mietzinses nach dem
Mietengesetz einleiten und wird dieses gehörig
fortgesetzt, so beginnen die Fristen des Abs. 1
erst nach rechtskräftiger Entscheidung über die
Erhöhung des Hauptmietzinses zu laufen.

(3) Beabsichtigt der Eigentümer, das Bauvor-
haben mit Förderung aus öffentlichen Mitteln
durchzuführen, so hat er binnen sechs Monaten
nach Rechtskraft des Baubewilligungsbescheides,
im Falle der Durchführung von Verbesserungs-
arbeiten, für die eine Baubewilligung nicht erfor-
derlich ist, binnen sechs Monaten nach Erhebung
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des Widerspruches (§ 14), die Gewährung der
Förderung zu beantragen. Liegen die gesetzlichen
Voraussetzungen für eine Gewährung der Förde-
rung vor und hat der Eigentümer alle für die
Erledigung des Förderungsantrages erforder-
lichen Unterlagen vorgelegt, so hat er nach Zu-
sicherung der öffentlichen Mittel den Bau inner-
halb angemessener Frist zu vollenden.

§ 16. Der Widerspruch ist abzuweisen, wenn
der Eigentümer die für das Bauvorhaben erfor-
derliche Baubewilligung nicht unter Vorlage eines
ordnungsgemäß belegten Ansuchens innerhalb
von zwölf Monaten nach Einleitung des Enteig-
nungsverfahrens (S 13 Abs. 3) beantragt oder
mit dem Bau nicht innerhalb der Gültigkeits-
dauer der Baubewilligung oder bei Verbesserungs-
arbeiten, die keiner Baubewilligung bedürfen,
innerhalb von zwölf Monaten nach Erhebung des
Widerspruches (§ 14) begonnen und innerhalb
angemessener Frist den Bau oder die Verbesse-
rungsarbeiten vollendet hat oder das Grundstück
nicht für öffentliche Zwecke benötigt wird.

Abweisung des Enteignungsantrages
§ 17. Der Enteignungsantrag ist abzuweisen,

wenn der Eigentümer den Verpflichtungen des
§ 15 Abs. 1 entsprochen hat oder das Grundstück
für öffentliche Zwecke benötigt wird.

Durchführung des Enteignungsverfahrens
§ 18. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das

Enteignungsverfahren nach rechtskräftiger Ab-
weisung des Widerspruches fortzusetzen.

Enteignungsverfahren
§ 19. (1) Über den Antrag auf Enteignung ent-

scheidet die Bezirksverwaltungsbehörde (§ 13
Abs. 1). Die Bestimmungen des Eisenbahnenteig-
nungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, in der gelten-
den Fassung, über das Verfahren finden sinn-
gemäß Anwendung, sofern dieses Bundesgesetz
nichts anderes bestimmt.

(2) Der Enteignungsbescheid hat zugleich eine
Bestimmung über die Höhe der Entschädigung zu
enthalten. Die Entschädigung ist, sofern sie nicht
durch ein zulässiges Obereinkommen zwischen
dem Eigentümer und dem Enteignungswerber in
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen des
§ 22 des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954 be-
stimmt wird, nach Einholung eines Gutachtens
der Gutachterkommission zu ermitteln (§ 23).

(3) Der schriftlich auszufertigende Enteignungs-
bescheid hat insbesondere das zu enteignende
Grundstück, ferner die dinglichen Rechte und alle
Rechte im Sinne des § 21, die auf Grund der Ent-
eignung erlöschen, weiters die Höhe der Entschä-
digung, das Bauvorhaben, zu dessen Durchfüh-
rung die Enteignung bewilligt wird, sowie die

Frist für die Vollendung des Bauet zu bezeichnen;
auf die Voraussetzungen, unter denen die Ent-
eignung zu widerrufen ist (§ 28), ist im Enteig-
nungsbescheid hinzuweisen.

(4) Der Enteignungsbescheid ist dem Eigen-
tümer, dem Enteignungswerber und sämtlichen
auf Grund eines dinglichen Rechtes Berechtigten
zuzustellen. Die auf Grund eines obligatorischen
Rechtes Berechtigten sind vom Eintritt der
Rechtskraft des Enteignungsbescheides unter An-
schluß einer Ausfertigung desselben zu verstän-
digen.

(5) Dem Eigentümer und dem Enteignungs-
werber steht es frei, binnen eines Jahres nach
Rechtskraft des Enteignungsbescheides die Ent-
scheidung über die Höhe der Entschädigung bei
jenem Bezirksgericht zu beantragen, in dessen
Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung be-
findet. Mit Anrufung des Gerichtes tritt die ver-
waltungsbehördliche Entscheidung über die Höhe
der Entschädigung außer Kraft. Der Antrag auf
gerichtliche Festsetzung der Entschädigung kann
ohne Zustimmung des Antragsgegners nicht zu-
rückgenommen werden. Bei Zurücknahme des
Antrages gilt der im Enteignungsbescheid be-
stimmte Entschädigungsbetrag ab vereinbart.

(6) Das Gericht hat die Entschädigung nach
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes festzu-
setzen. Für das gerichtliche Verfahren zur Er-
mittlung der Entschädigung, für deren Feststel-
lung im Wege des Obereinkommens sowie für
die Wahrnehmung der Ansprüche, welche dritten
Personen auf die Befriedigung aus der Entschädi-
gung auf Grund ihrer dinglichen Rechte zustehen,
finden die Bestimmungen des Eisenbahnenteig-
nungsgesetzes 1954 sinngemäß Anwendung.

Rechtsmittel
§ 20. Gegen den Bescheid der Bezirksverwal-

tungsbehörde steht dem Enteigneten (§ 4 Abs. 2
Eisenbahnenteignungsgesetz) und dem Enteig-
nungswerber die Berufung an die Landesregie-
rung zu. Eine Berufung bezüglich der Höhe der
im Verwaltungswege zuerkannten Entschädigung
ist unzulässig.

Entschädigung von Bestandnehmern

§ 21. (1) Der Enteignungswerber erwirbt das
Eigentum an den enteigneten Grundstücken frei
von allen dinglichen und obligatorischen Rechten.
Hievon sind dingliche Rechte ausgenommen, die
durch Zwangsmaßnahmen (Enteignung) im
öffentlichen Interesse begründet wurden oder hät-
ten werden können.

(2) Der Enteignungswerber hat den Bestand-
nehmern oder sonstigen Nutzungsberechtigten,
deren Rechte vor Erlassung einer Verordnung
gemäß § 1 Abs. 1 begründet wurden und die
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durch die Enteignung erloschen sind, binnen sechs
Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des Ent-
eignungsbescheides bei Wohnräumen einen ent-
sprechenden, bei Geschäftsräumen einen nach
Lage und Beschaffenheit angemessenen Ersatz
anzubieten (§ 19 Abs. 2 Z. 6 des Mietengesetzes).
Bei Wohnräumen sind dem Bestandnehmer oder
sonstigen Nutzungsberechtigten als Ersatz zwei
entsprechende Wohnungen zur Auswahl anzu-
bieten. Für sonstige Räumlichkeiten und Grund-
flächen ist ein entsprechender Ersatz anzubieten.
Zur Abgabe des Angebots genügt die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes.

(3) Der Enteignungswerber darf nicht vor Ab-
lauf von drei Monaten nach Stellung des Anbots
den Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten auf Räumung klagen. Im Zuge dieses
Räumungsverfahrens hat der Enteignungswerber
auf Begehren des Beklagten eine angemessene
Entschädigung (Abs. 4) anzubieten. Kommt der
Enteignungswerber diesem Begehren nicht nach
oder ist die Höhe der Entschädigung strittig, so
hat das Gericht auf Antrag des Beklagten vor
Schluß der Verhandlung eine angemessene Ent-
schädigung durch Beschluß festzusetzen und nach
Eintritt der Rechtskraft dieses Beschlusses über
die Räumungsklage zu entscheiden. Der Räu-
mungsklage ist stattzugeben, wenn der Beklagte

1. spätestens im Zuge des Räumungsverfahrens
erster Instanz das Anbot bezüglich einer der an-
gebotenen Wohnungen, bezüglich des sonst ange-
botenen Ersatzgegenstandes oder bezüglich der
angebotenen oder vom Gericht festgesetzten Ent-
schädigung angenommen hat; im Urteil ist die
Räumung Zug um Zug gegen Leistung des ange-
nommenen Ersatzgegenstandes oder der ange-
nommenen Entschädigung und unter gegenseiti-
ger Aufhebung der Verfahrenskosten auszu-
sprechen, oder.

2. weder einen Ersatzgegenstand noch eine Ent-
schädigung angenommen hat und sich erweist,
daß das Anbot bezüglich einer der angebotenen
Wohnungen oder bezüglich des sonst angebote-
nen Ersatzgegenstandes im Sinne des Abs. 2 ent-
sprechend war; in diesem Falle gebührt dem Be-
standnehmer oder sonstigen Nutzungsberechtig-
ten unbeschadet seiner Pflicht zur Räumung die
Hälfte des angemessenen Entschädigungsbetrages.

(4) Eine Entschädigung ist angemessen, wenn
sie die Kosten für die Beschaffung eines den Vor-
aussetzungen des Abs. 2 entsprechenden Ersatzes
deckt.

(5) Der Enteignungswerber hat überdies dem
Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungsberech-
tigten nach der Räumung die für den Umzug in-
nerhalb der Gemeinde erforderlichen Obersied-
lungskosten zu ersetzen. Das gleiche gilt im Falle
des Umzuges in eine angebotene Ersatzwohnung
oder Geschäftsräumlichkeit, die außerhalb des Ge-

meindegebietes gelegen ist. Zieht der Betroffene
in eine außerhalb des Gemeindegebietes gelegene
Wohnung um, die nicht angeboten wurde (Abs. 2),
so hat der Enteignungswerber die Obersiedlungs-
kosten in einer für den Umzug innerhalb der Ge-
meinde erforderlichen Höhe zu ersetzen. In
diesem Fall sind die Obersiedlungskosten durch
das Gericht unter Anwendung des § 273 ZPO
festzusetzen.

(6) Nach dem Eintritt der Rechtskraft des Ent-
eignungsbescheides bleiben bis zur Räumung die
beiderseitigen Rechte und Pflichten, so wie sie
bisher im Bestand- oder Nutzungsvertrag enthal-
ten waren, aufrecht. Insbesondere darf das vom
Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungsberech-
tigten zu entrichtende Nutzungsentgelt den bis-
herigen Mietzins oder das bisherige Nutzungs-
entgelt nicht überschreiten.

(7) Das Gericht hat die auf Grund eines rechts-
kräftigen Räumungstitels, dessen Rechtsgrund-
lage die Auflösung des Rechtsverhältnisses nach
den Bestimmungen des Abs. 1 war, ergangene
Exekutionsbewilligung auch der Gemeinde zuzu-
stellen. Die Gemeinde kann innerhalb eines
Monats einen Aufschub der Räumung beantra-
gen. Ist die verpflichtete Partei im Falle der
zwangsweisen Räumung von Obdachlosigkeit be-
droht, so hat das Gericht einen Räumungsauf-
schub zu gewähren, der sechs Monate nicht über-
steigen darf. Darüber hinaus darf auf Antrag der
Gemeinde ein Räumungsaufschub höchstens zwei-
mal und jeweils nicht länger als um sechs Monate
bewilligt werden.

Gutachterkommission

§ 22. (Grundsatzbestimmungen) (1) Zur Er-
stellung von Gutachten über die nach diesem
Bundesgesetz zu erbringenden Leistungen (§§ 8,
9, 12, 19, 29, 30, 31 und 32) hat das Land eine
Gutachterkommission zu bestellen.

(2) Die Gutachterkommission besteht aus einem
Vorsitzenden und zwei gerichtlich beeideten Sach-
verständigen. Der Vorsitzende, der rechtskundig
sein muß, wird von der Landesregierung auf die
Dauer von vier Jahren bestellt; die Bestellung
kann wiederholt werden. Je ein Mitglied der
Gutachterkommission wird vom Entschädigungs-
berechtigten und vom Entschädigungsverpflichte-
ten, bei Gutachten betreffend die Genehmigung
von Rechtsgeschäften (§ 9) von den Vertrag-
schließenden und von der Gemeinde (§ 31 Abs. 1)
bestellt. Im Falle der Säumigkeit des Entschädi-
gungsberechtigten oder des Entschädigungsver-
pflichteten hat die Landesregierung das Mitglied
zu bestellen. Für jedes Mitglied ist ein Ersatz-
mitglied zu bestellen, das das Mitglied bei dessen
Verhinderung vertritt. Die Mitglieder dürfen
nicht mit der Verwaltung von gemeindeeigenen
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Liegenschaften befaßt sein und sind bei der Aus-
übung ihrer Gutachtertätigkeit an keine Weisung
gebunden. Die Mitglieder der Gutachterkommis-
sion sind in deren Sitzungen von der Beratung
und Abstimmung in einzelnen Fällen ausgeschlos-
sen, wenn wichtige Gründe vorliegen, die geeig-
net sind, ihre volle Unbefangenheit in Zweifel zu
setzen (§ 7 Abs. 1 AVG 1950, BGBl. Nr. 172).

()) Die Mitglieder der Gutachterkommission
sind verpflichtet, die durch ihre Tätigkeit zur
Kenntnis gelangten persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Betroffenen geheimzu-
halten.

(4) Die Mitglieder der Gutachterkommission
sind für ihre Tätigkeit nach dem Zeitaufwand zu
entschädigen.

Umfang der Entschädigung
§ 23. (1) Bei der Ermittlung der Entschädigung

(Leistung) gemäß den §§ 8, 9, 12, 19, 21, 29, 30
und 31 sind die Vorschriften der §§ 4 bis 7 des
Eisenbahnemeignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71,
sinngemäß anzuwenden.

(2) Maßgebend für die zu ermittelnde Ent-
schädigung ist der Wert zu dem Zeitpunkt, der
ein Jahr vor Erlassung der Verordnung gemäß
§ 1 Abs. 1 liegt, und sich im gewöhnlichen Ge-
schäftsverkehr nach den Eigenschaften, der son-
stigen Beschaffenheit und der Lage des Grund-
stückes in diesem Zeitpunkt ergeben würde.
Durfte ein unbebautes Grundstück auf Grund
der in diesem Zeitpunkt geltenden Bauvorschrif-
ten nicht bebaut werden, so ist das Grundstück
so zu bewerten, als ob zu diesem Zeitpunkt kein
solches Verbot bestanden hätte, sofern dieses
Grundstück durch das beabsichtigte Assanierungs-
vorhaben verbaut wird. Eine seit diesem Zeit-
punkt eingetretene allgemeine Erhöhung der
Grundstückspreise für Bauland ist für jedes Jahr
mit jenem Faktor zu berücksichtigen, der sich aus
dem arithmetischen Mittel zwischen der durch-
schnittlichen vorjährigen Erhöhung des vom
Österreichischen Statistischen Zentralamt ver-
lautbarten Verbraucherpreisindex' 1966 oder des
jeweils an seine Steile getretenen Index' und der
durchschnittlichen Nominalverzinsung für die im
vorangegangenen Jahr zur Zeichnung aufgelegten
steuerbegünstigten Bundesanleihen ergibt. Auf-
wendungen, die der Eigentümer seit diesem Zeit-
punkt getätigt hat und die im Zeitpunkt der
Aufwendungen wertvermehrend sowie notwen-
dig oder im Sinne des Zweckes der Assanierung
nützlich gewesen sind, sind nach dem gegen-
wärtigen Wert, insofern er den wirklich gemach-
ten Aufwand nicht übersteigt, zu entschädigen.

(3) Ergibt sich nach Verteilung des Einschädi-
gungsbetrages gemäß § 34 Abs. 2 des Eisenbahn-
enteignungsgesetzes, daß ein auf der Liegenschaft
pfandrechtlich sichergestelltes zu Instandhaltungs-
zwecken aufgenommenes Darlehen, zu dessen

Sicherung die Hauptmietzinse abgetreten (ver-
pfändet) wurden (§ 42 Abs. 2 des Mietengeset-
zes), ganz oder teilweise nicht berichtigt wurde,
so hat die Behörde auf Antrag des Darlehens-
schuldners oder Dlrlehensgläubigers die Entschä-
digung um den unberichtigt aushaftenden Betrag
zu erhöhen. Das gleiche gilt für Darlehen nach
den Bestimmungen des Wohnhaus-Wiederaufbau-
gesetzes. Der erhöhte Betrag ist dem Darlehens-
gläubiger binnen einem Monat nach Eintritt der
Rechtskraft des Bescheides zu bezahlen. Diese
Regelung gilt nicht, wenn das Darlehen nicht zur
Erhaltung oder Wiederherstellung des Hauses
verwendet wurde.

Leistung der Entschädigung
§ 24. Die Entschädigung ist unbeschadet des

§ 19 Abs. 2 innerhalb eines Monats nach dem
Eintritt der Rechtskraft des Enteignungsbeschei-
des in barem Geld zu leisten.

Vollzug des Enteignungsbescheides
§ 25. (1) Die Enteignung ist, unabhängig vom

Vollzug im Zwangswege, auch dann vollzogen,
wenn der Enteignungswerber mit ausdrücklicher
oder stillschweigender Zustimmung des Enteig-
neten in den Besitz des enteigneten Gegenstandes
gelangt ist. Ist der Enteignungsbescheid in Rechts-
kraft erwachsen und hat der Enteignungswerber
die Entschädigung bezahlt, bei Gericht hinter-
legt oder ist er seinen Verpflichtungen aus einem
Übereinkommen im Sinne des § 19 Abs. 2, soweit
sie vor dem Vollzug der Enteignung zu erfüllen
waren, nachgekommen, so hat die Bezirksver-
waltungsbehörde auf seinen Antrag den Voll-
zug der Enteignung mit Bescheid zu bewilligen
und dem Antragsteller das Grundstück zu über-
geben.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat nach
dem Eintritt der Rechtskraft des Vollzugsbe-
scheides (Abs. 1) eine mit der Rechtskraftklausel
versehene Ausfertigung dieses Bescheides unter
Anschluß aller für die grundbücherliche Durch-
führung erforderlichen Unterlagen dem Grund-
buchsgericht zu übersenden. Das Grundbuchsge-
richt hat den Bescheid auf Antrag grundbücher-
lich durchzuführen.

(3) Nach rechtskräftiger grundbücherlicher
Durchführung der Enteignung ist die Anmerkung
der Einleitung des Enteignungsverfahrens (§ 13
Abs. 4) und des Erlages des Entschädigungsbetra-
ges von Amts wegen zu löschen.

Sicherung des Enteignungszweckes
§ 26. (1) Binnen zwölf Monaten nach dem

Eintritt der Rechtskraft des Vollzugsbescheides
(S 25 Abs. 1) hat der aus der Enteignung Berech-
tigte die Baubewilligung für das Bauvorhaben, zu
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dessen Durchführung die Enteignung bewilligt
wurde, unter Vorlage aller hiefür erforderlichen
Unterlagen zu beantragen und innerhalb von
sechs Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des
Baubewilligungsbescheides mit dem Bau zu be-
ginnen.

(2) Beabsichtigt der aus der Enteignung Be-
rechtigte, das Bauvorhaben mit Förderung aus
öffentlichen Mitteln durchzuführen, so gelten
die Bestimmungen des § 15 Abs. 2 sinngemäß.

(3) Die Erfüllung der in den Abs. 1 und 2 vor
gesehenen Verpflichtungen hat der Enteignung-
werber der Behörde nachzuweisen.

Fristenverlängerung
§ 27. Wenn der aus der Enteignung Berech-

tigte die im § 26 Abs. 1 und 2 festgesetzte Frist
für den Baubeginn oder die im Enteignungsbe-
scheid festgesetzte Frist für die Vollendung des
Baues nicht einhält, so hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde diese Fristen auf Antrag angemes-
sen zu verlängern, es sei denn, daß die Fristver-
säumnis grob fahrlässig herbeigeführt wurde; das
gleiche gilt, wenn der Grundeigentümer die im
§ 15 für den Baubeginn festgesetzten Fristen
nicht einhält.

Widerruf der Enteignung
§ 28. (1) Kommt der aus der Enteignung Be-

rechtigte den Verpflichtungen nach § 26 Abs. 1
nicht nach oder hat er die im Enteignungsbe-
scheid festgesetzte Frist für die Vollendung des
Baues (§ 19 Abs. 3) nicht eingehalten oder wird
der Antrag auf Erteilung der Baubewilligung
rechtskräftig abgewiesen, so hat die Bezirksver-
waltungsbehörde — unbeschadet der Bestim-
mungen des § 27 — auf Antrag der früheren
Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger die Ent-
eignung zu widerrufen.

(2) Im Falle des Widerrufes der Enteignung
hat der aus der Enteignung seinerzeit Berechtigte
dem Enteigneten das enteignete Grundstück und
dieser dem aus der Enteignung seinerzeit Be-
rechtigten die Entschädigung zurückzustellen.
Wertverminderungen des enteigneten Grund-
stückes gegenüber dem seinerzeitigen Stand sind
hiebei zu berücksichtigen, Werterhöhungen nur
insoweit, als sie durch einen Aufwand des aus der
Enteignung seinerzeit Berechtigten verursacht
sind und diesen Aufwand nicht übersteigen.

(3) Im Falle des Widerrufes der Enteignung
gelten für das Verfahren die Bestimmungen des
Enteignungsverfahrens (§§ 13 bis 20 sowie 25)
sinngemäß. Eine Rückerstattung der bezogenen

Nutzungen findet nicht statt; ebenso sind für ge-
leistete Entschädigungen Zinsen nicht zu ent-
richten.

Anbotsverpflicht

(Verfahren)
§ 29. (1) Der Verkäufer hat Grundstücke, die

unter die Bestimmungen des § 8 fallen, der Ge-
meinde unter Bekanntgabe des Kaufpreises und
aller Nebenbedingungen zum Kauf anzubieten.
Die Gemeinde hat binnen einem Monat dem Ver-
käufer mitzuteilen, ob sie das Anbot annimmt
und welche Rechte auf Grund des § 8 abweichend
vom Anbot sie geltend macht. Das Anbot kann
in diesem Fall nur mit Zustimmung der Ge-
meinde zurückgenommen werden. Nach frucht-
losem Ablauf dieser Frist hat die Gemeinde dem
Verkäufer zu bescheinigen, daß sie vom Anbot
nicht Gebrauch macht.

(2) Kommt eine Einigung über die gemäß
dem § 8 geltend gemachten Abweichungen vom
Anbot nicht zustande, so hat auf Antrag die Be-
zirksverwaltungsbehörde zu entscheiden, ob und
unter welchen Bedingungen der Vertrag mit der
Gemeinde zustande gekommen ist. Der Antrag
kann ohne Zustimmung des Antragsgegners nicht
zurückgenommen werden.

(3) Der schriftliche Bescheid hat insbesondere
die Höhe der Gegenleistung (Kaufpreis), gege-
benenfalls den Schätzungswert nach dem § 8
Abs. 1 zu enthalten. Die Gegenleistung (Kauf-
preis) und der Schätzungswert sind, sofern sie
nicht durch ein Übereinkommen zwischen dem
Verkäufer und der Gemeinde bestimmt werden,
nach Einholung eines Gutachtens der Gutachter-
kommission (§§ 22 und 23) zu ermitteln. Der
rechtskräftige Bescheid ersetzt die Zustimmung
des Verkäufers zur Einverleibung des Eigentums-
rechtes zugunsten der Gemeinde.

(4) Der Bescheid der Bezirksverwaltungsbe-
hörde ist dem Verkäufer und der Gemeinde zu-
zustellen. Gegen diesen Bescheid steht dem Ver-
käufer und der Gemeinde die Berufung an den
Landeshauptmann zu, der in zweiter und letzter
Instanz zu entscheiden hat. Eine Berufung be-
züglich der Höhe der im Verwaltungswege zuer-
kannten Gegenleistung (Kaufpreis) und des
Schätzungswertes (Abs. 3) ist unzulässig.

(5) Dem Verkäufer und der Gemeinde steht
es frei, binnen eines Jahres nach Rechtskraft des
Bescheides die Entscheidung über die Höhe der
Gegenleistung (Kaufpreis), gegebenenfalls des
Schätzungswertes nach dem § 8 Abs. 1 bei jenem
Bezirksgericht zu beantragen, in dessen Sprengel
sich das Grundstück befindet. Mit Anrufung des
Gerichtes tritt die verwaltungsbehördliche Ent-
scheidung über die Höhe der Gegenleistung
(Kaufpreis) und gegebenenfalls des vorangeführ-
ten Schätzungswertes (§ 8 Abs. 1) außer Kraft.
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Der Antrag auf gerichtliche Festsetzung kann
ohne Zustimmung des Antragsgegners nicht zu-
rückgenommen werden. Bei Zurücknahme des
Antrages gilt die im Bescheid bestimmte Gegen-
leistung sowie gegebenenfalls der Schätzungswert
als vereinbart.

(6) Das Gericht hat die Gegenleistung (Kauf-
preis) sowie gegebenenfalls den Schätzungswert
(§ 8 Abs. 1) nach den Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes (§ 23 Abs. 2) festzusetzen. Für das
gerichtliche Verfahren zur Ermittlung der voran-
geführten Gegenleistung und des Schätzungs-
wertes sowie für deren Feststellung im Wege des
Übereinkommens finden die Bestimmungen des
Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, sofern dieses
Bundesgesetz nichts anderes bestimmt, sinngemäß
Anwendung.

Anspruch auf Rückübertragung
§ 30. (1) Der frühere Eigentümer eines Grund-

stückes, welches die Gemeinde auf Grund der
Annahme des Anbots (§ 8) erworben hat, hat
einen Anspruch gegenüber dem jeweiligen Eigen-
tümer auf Rückübertragung des Eigentumsrech-
tes an diesem Grundstück (Grundstückteil), wenn
eine Frist von fünf Jahren nach dem Erwerb des
letzten für die Durchführung des Vorhabens er-
forderlichen Grundstückes (Grundstückteiles)
verstrichen ist und bis zu diesem Zeitpunkt das
Grundstück (Grundstückteil) nicht dem gemäß § 8
Abs. 1 vorgesehenen Zweck oder einem öffent-
lichen Zweck, der von einer anderen Gebiets-
körperschaft als der Gemeinde wahrzunehmen
ist, zugeführt worden ist. Dies ist dann gegeben,
wenn mit dem für öffentliche Zwecke vorgesehe-
nen Bauvorhaben, das auf diesem Grundstück
(Grundstückteil) ausgeführt werden soll, begon-
nen wurde.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat über
Antrag des früheren Eigentümers auf Rücküber-
tragung des Eigentumsrechtes an den im Abs. 1
bezeichneten Grundstücken (Grundstückteilen)
mit Bescheid zu entscheiden. Der Ermittlung des
Wertes (Gegenleistung) des Grundstückes (Grund-
stückteiles), welches übertragen werden soll, ist
der auf Grund der Annahme des Anbots entrich-
tete Kaufpreis zugrunde zu legen, wobei eine
Rückerstattung von bezogenen Nutzungen nicht
stattfindet und Zinsen für den geleisteten Kauf-
preis nicht zu entrichten sind. Wertverminde-
rungen des Grundstückes (Grundstückteiles) ge-
genüber dem seinerzeitigen Stand sind hiebei zu
berücksichtigen, Werterhöhungen nur insoweit,
als sie durch einen Aufwand des aus der Anbots-
verpflichtung Berechtigten oder seiner Rechts-
nachfolger verursacht sind und diesen Aufwand
nicht übersteigen.

(3) Im übrigen gelten für die Übertragung die
verfahrensrechtlichen Vorschriften des § 29 sinn-
gemäß. .

Genehmigung von Rechtsgeschäften
(Verfahren)

§ 31. (1) Bedarf ein Rechtsgeschäft der Geneh-
migung gemäß § 9, so sind die Vertragschließen-
den verpflichtet, die Genehmigung bei der Be-
zirksverwaltungsbehörde zu beantragen. Dem
Antrag ist im Falle der beabsichtigten Übertra-
gung des Eigentums eine Bescheinigung der Ge-
meinde gemäß § 29 Abs. 1 anzuschließen. Die Be-
zirksverwaltungsbehörde hat mit Bescheid über
diesen Antrag binnen drei Monaten zu entschei-
den. Ist nach Ablauf dieser Frist der Bescheid
nicht zugestellt, so geht auf schriftliches Verlan-
gen der Vertragschließenden die Zuständigkeit
zur Entscheidung im Sinne des § 73 AVG 1950,
in der jeweils geltenden Fassung, auf die zustän-
dige Landesregierung über. Vor der Entscheidung
hat die Bezirksverwaltungsbehörde ein Gutach-
ten der Gutachterkommission über die angemes-
sene Gegenleistung einzuholen. Das Gutachten
ist den Vertragschließenden und der für das
Assanierungsgebiet zuständigen Gemeinde zur
Stellungnahme binnen angemessener Frist zu
übermitteln. Ist ein Rechtsgeschäft gemäß § 9
Abs. 3 nicht genehmigungspflichtig, so hat die
Bezirksverwaltungsbehörde dies dem Verkäufer
über Antrag zu bescheinigen.

(2) Gegen den Bescheid der Bezirksverwal-
tungsbehörde steht den Vertragschließenden und
der Gemeinde (Abs. 1) die Berufung an die Lan-
desregierung zu. Die Landesregierung hat über
die Berufung binnen drei Monaten zu entschei-
den.

(3) Verträge über Rechtsgeschäfte gemäß § 9
dürfen grundbücherlich nur durchgeführt werden,
wenn

1. ein rechtskräftiger Bescheid über die Geneh-
migung des Rechtsgeschäftes oder

2. eine Bescheinigung gemäß Abs. 1 letzter
Satz oder

3. ein rechtskräftiger Bescheid im Sinne des
§ 29 Abs. 2 oder im Sinne des § 2 Abs. 2 vorliegt.

Erneuerungsgemeinschaft

§ 32. (1) Dem Antrag auf Bildung einer Er-
neuerungsgemeinschaft (§ 12), der bei der Be-
zirksverwaltungsbehörde einzubringen ist, sind
anzuschließen:

a) der zwischen den Eigentümern abgeschlos-
sene Vertrag (Statut),

b) Grundbuchsauszüge und Grundbesitzbogen
aller beteiligten Liegenschaften,

c) Unterlagen über das Assanierungsvorhaben,
d) Zeitplan für die Durchführung des Vor-

habens,
e) Finanzierungsplan,
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f) ein Verzeichnis der Namen und Anschriften
der Eigentümer der beteiligten Liegen-
schaften, die sich dem Vorhaben nicht an-
schließen (Antragsgegner) und der an diesen
Liegenschaften dinglich oder obligatorisch
Berechtigten,

g) eine Zusammenstellung der auf den be-
teiligten Liegenschaften ruhenden Lasten,
die die Durchführung des Vorhabens ver-
hindern oder wesentlich erschweren.

(2) Der Zeitplan für die Durchführung des
Assanierungsvorhabens hat den Ablauf der vor-
gesehenen Maßnahmen, insbesondere Beginn und
Dauer zu enthalten:

a) der Vorbereitungsarbeiten,
b) der Absiedlung (Umzug) der Benützungs-

berechtigten von Bestandsobjekten,
c) der Abbrucharbeiten,
d) der Neubebauung und
e) der Beendigung der Assanierungsarbeilen.

(3) Der Finanzierungsplan hat insbesondere
zu enthalten:

a) die Kosten der Vorbereitung des Assanie-
rungsvorhabens, einschließlich der vorbe-
reitenden Untersuchungen, der Vorverhand-
lungen mit den Eigentümern und Fest-
legung des Umfanges des Assanierungsvor-
habens sowie der Ausarbeitung von Plänen,

b) die Kosten für die Einlösung der Grund-
stücke (§ 12 Abs. 12),

c) die Entschädigung und die Umzugskosten
für die Mieter und Pächter,

d) die Abbruchskosten,
e) die Kosten für die Neubebauung, aufge-

schlüsselt nach Wohnbauten, für gewerb-
liche und industrielle Unternehmungen
sowie für Anlagen des Gemeingebrauches,
wie Verkehrsanlagen, Grünanlagen und
Versorgungsanlagen und

f) die Art der Aufbringung der zur Deckung
dieser Kosten erforderlichen Mittel.

(4) Zur Prüfung der beantragten Bildung der
Erneuerungsgemeinschaft und der dazu erhobe-
nen Einwendungen ist eine mündliche Verhand-
lung durchzuführen. Gegen den Antrag können
die Eigentümer (Bauberechtigten) Einwendungen
erheben, die sich nur darauf gründen dürfen, daß
die Voraussetzungen für die Bildung der Er-
neuerungsgemeinschaft nicht gegeben sind,
Grundstücke nicht oder nicht in dem vorgesehe-
nen Ausmaß für die Durchführung des Vorhabens
benötigt werden, das Vorhaben nicht durchführ-
bar ist oder der Fortbestand von Rechten an den
Grundstücken die Durchführung des Vorhabens
weder verhindert noch wesentlich erschwert.

(5) Der Bescheid über die Bildung einer Er-
neuerungsgemeinschaft (Einleitungsbescheid) hat
zu enthalten:

a) den Namen und Zweck der Erneuerungs-
gemeinschaft,

b) die Beschreibung des Assanierungsvor-
habens,

c) die zum Assanierungsvorhaben gehörigen
Liegenschaften,

d) den Zeitplan, nach dem die vorgesehenen
Maßnahmen durchgeführt werden sollen,

e) die Höhe der zur Durchführung des Assa-
nierungsvorhabens erforderlichen Kosten
und die Art ihrer Aufbringung (Finan-
zierungsplan),

f) die Namen der Mitglieder der Erneuerungs-
gemeinschaft und deren Anteil,

g) die Rechte, die bei der Durchführung des
Vorhabens untergehen oder beschränkt
werden müssen, und

h) einen Absprach über die gegen das Assa-
nierungsvorhaben erhobenen Einwen-
dungen.

(6) Nach Eintritt der Rechtskraft des Einlei-
tungsbescheides und Eintragung der Erneuerungs-
gemeinschaft in das Genossenschaftsregister hat
die Bezirksverwaltungsbehörde die Bildung der
Erneuerungsgemeinschaft der Gemeinde, dem
Grundbuchsgericht und dem für die Erhebung
der Grunderwerbsteuer zuständigen Finanzamt
anzuzeigen. Das Grundbuchsgericht hat dies im
Grundbuch anzumerken. Die Anmerkung hat
die Wirkung, daß die Grundstücke nur mit Zu-
stimmung der Erneuerungsgemeinschaft ver-
äußert und belastet werden können, für
Schulden der Erneuerungsgemeinschaft haften
und auf Grund von Exekutionstiteln gegen die
Erneuerungsgemeinschaft die Zwangsvollstreckung
auf die Grundstücke zulässig ist.

(7) Mitglieder, deren Grundstücke in die Er-
neuerungsgemeinschaft einbezogen sind, erhalten
hiefür so viele Geschäftsanteile als dem Einheits-
wert der einbezogenen Grundstücke entspricht;
eine andere Aufteilung ist zulässig. Der Geschäfts-
anteil ist so festzusetzen, daß jedes Mitglied min-
destens einen Geschäftsanteil erhält. Ist ein für
die Durchführung des Vorhabens nicht benötigtes
benachbartes Grundstück oder der Teil eines
Grundstückes selbständig nicht mehr nutzbar,
kann der Eigentümer verlangen, daß dieses
Grundstück oder dieser Grundstückteil als zum
Gebiet des Assanierungsvorhabens gehörig gilt.
Nach Durchführung des Assanierungsvorhabens
ist der den einzelnen Anteilen entsprechende
Wert nach Einholung eines Gutachtens der Gut-
achterkommission festzustellen. Kommt über die
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Aufteilung des Vermögens einschließlich der ein-
bezogenen Grundstücke keine Einigung zustande,
so hat die Behörde mit Bescheid das Miteigentum
der Mitglieder der Erneuerungsgemeinschaft nach
dem Verhältnis des Wertes ihrer Geschäftsanteile
zu begründen.

(8) Eine Änderung der Erneuerungsgemein-
schaft durch Einbeziehung oder Ausscheiden von
Grundstücken ist der Erlassung eines Bescheides
vorbehalten.

(9) Die Erneuerungsgemeinschaft (§ 12) ist
nach Durchführung ihrer vertragsmäßigen Auf-
gaben und nach grundbücherlicher Durchführung
der Aufteilung der einbezogenen Grundstücke
mit Bescheid aufzulösen (Auflösungsbescheid).
Nach dem Eintritt der Rechtskraft des Auflö-
sungsbescheides ist die Anmerkung nach Abs. 6
auf Grund der Mitteilung der Behörde zu
löschen.

(10) Für alle Verbindlichkeiten der Erneue-
rungsgemeinschaft haften die Mitglieder mit
ihrem Anteil und mit den einbezogenen Grund-
stücken.

(11) Soweit dies der Finanzierungsplan zur Er-
füllung der Aufgaben der Erneuerungsgemein-
schaft vorsieht, sind von den Mitgliedern nach
ihrem Anteil Beiträge zu leisten. Das gleiche gilt
auch für nicht im Finanzierungsplan enthaltene
Kosten, sofern nicht die Generalversammlung mit
Stimmenmehrheit eine andere Bedeckung be-
schließt. Die Pflicht zur Leistung von Beiträgen
muß in dem zwischen den Eigentümern abge-
schlossenen Vertrag (Statut) auf einen bestimm-
ten Betrag beschränkt werden; ohne diese Be-
schränkung ist eine die Beitragspflicht festsetzende
Bestimmung des Vertrages (Statutes) wirkungs-
los. Eine Abänderung des Vertrages (Statutes),
durch die der Betrag, auf den die Beitragsleistung
beschränkt ist, erhöht werden soll, bedarf zu
ihrer Wirksamkeit eines einhelligen Beschlusses
aller Mitglieder. Nach Bildung der Erneuerungs-
gemeinschaft eintretende Mitglieder haben einen
ihrem Anteil entsprechenden Beitrag zu den bis-
her von den Mitgliedern geleisteten Beiträgen zu
zahlen. Mitglieder, die nach § 12 Abs. 5, erster
Satz oder Abs. 11 aus der Erneuerungsgemein-
schaft ausscheiden, sind, vorbehaltlich anderer
Vereinbarungen, von dieser Beitragspflicht be-
freit.

(12) Im übrigen finden auf die Erneuerungsge-
meinschaft (§ 12) die für Genossenschaften
mit Geschäftsanteilshaftung geltenden Bestim-
mungen des Gesetzes über Erwerbs- und Wirt-
schaftsgenossenschaften, RGBl. Nr. 70/1873, in
der jeweils geltenden Fassung, sinngemäß Anwen-
dung.

ABSCHNITT IV
WIRKUNGSBEREICH U N D ABGABEN-

RECHTLICHE VORSCHRIFTEN

Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

§ 33. Die Gemeinde hat ihre in diesem Bun-
desgesetz geregelten Aufgaben im eigenen Wir-
kungsbereich zu besorgen.

Abgabenrechtliche Vorschriften

§ 34. (1) Bei der Ermittlung des Gewinnes aus
Land- und Forstwirtschaft, aus selbständiger Ar-
beit und aus Gewerbebetrieben erhöht sich die
vorzeitige Abschreibung abweichend von den
Bestimmungen des § 8 Abs. 2 Z. 1 und Abs. 3
Z. 1 des Einkommensteuergesetzes 1972, BGBl.
Nr. 440, auf 50 v. H. der Anschaffungs- oder Her-
stellungskosten, die zur Assanierung von Gebäuden
aufgewendet werden, sofern die Assanierung auf
Grund der Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
erfolgt. Der restliche Teil der Anschaffungs- oder
Herstellungskosten ist gleichmäßig auf die näch-
sten fünf Wirtschaftsjahre verteilt abzuschreiben.
Die Anschaffung eines Gebäudes ist nicht als
Assanierungsmaßnahme anzusehen.

(2) Bei der Ermittlung der Einkünfte aus Ver-
mietung und Verpachtung im Sinne des § 28 des
Einkommensteuergesetzes 1972 können Aus-
gaben zur Assanierung von Gebäuden, die nicht
Bestandteile eines Betriebsvermögens sind, ent-
weder im Wege der gewöhnlichen Absetzung für
Abnutzung (§ 7 des Einkommensteuergesetzes
1972) abgesetzt oder auf Antrag gleichmäßig auf
zehn Jahre verteilt werden, sofern die Assanie-
rung auf Grund der Bestimmungen dieses Bun-
desgesetzes erfolgt. Die Bestimmung des letzten
Satzes des Abs. 1 gilt sinngemäß. Die Bestim-
mungen dieses Absatzes über die gleichmäßige
Verteilung auf zehn Jahre sind nicht anzuwen-
den, soweit für die Assanierung öffentliche Mittel
oder Mittel öffentlicher Fonds in Anspruch ge-
nommen werden.

(3) Die Erneuerungsgemeinschaften im Sinne
dieses Bundesgesetzes gelten bei der Ermittlung
der Körperschaftsteuer, der Gewerbesteuer nach
dem Gewerbeertrag und nach dem Gewerbe-
kapital, des Erbschaftssteueräquivalentes und der
Vermögensteuer hinsichtlich der in die Assanie-
rung nach diesem Bundesgesetz einbezogenen
Grundstücke und der daraus fließenden Einnah-
men als Treuhänder im Sinne des § 24 Abs. 1
lit. c der Bundesabgabenordnung, BGBl. Nr. 194/
1961.

(4) Die durch dieses Bundesgesetz veranlaßten
Schriften und Rechtsgeschäfte sind von den
Stempel- und Rechtsgebühren befreit.
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(5) Rechtsgeschäfte, die zur Finanzierung eines
Assanierungsvorhabens (§ 1) erforderlich sind,
sind von den Stempel- und Rechtsgebühren be-
freit, sofern der begünstigte Zweck durch Vor-
lage des Finanzierungsplanes (§ 32 Abs. 3) oder
in sonst geeigneter Weise dem Finanzamt nach-
gewiesen wird. Wird der begünstigte Zweck
innerhalb von fünf Jahren nach Beurkundung
des Rechtsgeschäftes von den am Rechtsgeschäft
beteiligten Personen nicht verwirklicht oder auf-
gegeben, wird das Rechtsgeschäft gebühren-
pflichtig. Die NichtVerwirklichung oder die Auf-
gabe des begünstigten Zweckes ist dem Finanzamt
innerhalb eines Monates anzuzeigen. Die Gebühr
erhöht sich in diesen Fällen um 10 v. H. für jedes
volle Kalenderjahr, das zwischen dem Zeitpunkt
der Beurkundung des Rechtsgeschäftes und dem
Zeitpunkt, in dem die Behörde von der Nicht-
verwirklichung oder Aufgabe des begünstigten
Zweckes Kenntnis erlangt, liegt.

(6) Rechtsvorgänge bei der Aufteilung des
Vermögens oder die Begründung des Miteigen-
tums gemäß § 32 Abs. 7 sind von der Grund-
erwerbsteuer befreit.

(7) Die gerichtliche Beglaubigung der Unter-
schriften der an einem Assanierungsvorhaben Be-
teiligten, die gerichtlichen Eingaben und sämt-
liche grundbücherliche Eintragungen im Zusam-
menhang mit der Durchführung eines Assanie-
rungsvorhabens nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes sind von den Gerichtsgebühren
befreit.

(8) Die Rückübertragung von Grundstücken
auf den früheren Eigentümer gemäß § 28 und
§ 30 ist von der Grunderwerbsteuer befreit.

§ 35. (Verfassungsbestimmung) (1) Mit dem
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes wird das
Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von
1929 wie folgt geändert:

1. Im Art. 10 Abs. 1 Z. 6 wird der Ausdruck
„Enteignung zu Zwecken der Assanierung, son-
stige" gestrichen.

2. Im Art. 11 Abs. 1 wird in der Z. 4 der
Punkt nach dem Worte „Straßenpolizei" durch
einen Strichpunkt ersetzt und folgende Z. 5 an-
gefügt:

„5. Assanierung."
(2) Gleichzeitig verliert die Verfassungsbe-

stimmung des § 9 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom
14. Juni 1929, BGBl. Nr. 202/1929, betreffend
die Enteignung zu Wohn- und Assanierungs-
zwecken ihre Wirksamkeit.

Artikel II
Das Wohnbauförderungsgesetz 1968 in der

Fassung der Bundesgesetze vom 10. Juli 1969,
BGBl. Nr. 299, vom 30. Mai 1972, BGBl. Nr. 232,
und vom 24. November 1972, BGBl. Nr. 443,
wird wie folgt geändert:

1. Nach dem § 25 wird ein neuer § 25 a ein-
gefügt:
„Verwendung der Förderungsmittel für Assanie-

rungsvorhaben
§ 25 a. Die Länder haben innerhalb des

jeweiligen fünfjährigen Wohnbauprogramms
(§ 25) mindestens die Hälfte der Förderungs-
mittel, die zur Förderung der Errichtung von
Klein- und Mittelwohnungen (Geschäftsräumen)
innerhalb einer Gemeinde auf Grundstücken ver-
wendet werden, die nach den Bestimmungen des
Stadterneuerungsgesetzes, BGBl. Nr. 287/1974,
enteignet wurden, für die Errichtung von Eigen-
heimen oder Klein- und Mittelwohnungen (Ge-
schäftsräumen), die zur Übertragung ins Woh-
nungseigentum bestimmt sind, zu verwenden,
sofern Begehren hiefür vorliegen. Ist ein Aus-
gleich innerhalb des fünfjährigen Wohnbaupro-
gramms jedoch nicht erfolgt, so ist dieser bei
Vorliegen entsprechender Begehren im jeweils
folgenden Wohnbauprogramm vorzunehmen."

2. Im § 28 wird nach dem Abs. 5 ein neuer
Absatz „(6)" eingefügt; der bisherige Absatz 6
erhält die Bezeichnung Absatz „(7)":

„(6) In der schriftlichen Zusicherung über die
Gewährung einer Förderung für die Errichtung
von zur Übertragung ins Wohnungseigentum
bestimmten Klein- oder Mittelwohnungen (Ge-
schäftsräumen) in Assanierungsgebieten ist der
Förderungswerber zu verpflichten, Klein- oder
Mittelwohnungen, für die bis zum Baubeginn
der Baulichkeit mangels Bewerber Wohnungs-
eigentum nicht begründet wurde, dreimal öffent-
lich zum Erwerb anzubieten. Das Anbot hat im
Zeitpunkt des Baubeginns, weiters sechs Monate
darnach und schließlich innerhalb von zwei Mo-
naten vor der Vollendung der Bauführung (§ 34)
zu erfolgen, sofern in diesen Zeiträumen das An-
bot nicht angenommen wurde. Die Anbote sind
durch Veröffentlichung in dem für amtliche Mit-
teilungen bestimmten Mitteilungsblatt (Zeitung)
der Gemeinde, in deren Bereich die Baulichkeit
liegt, oder durch Anschlag in der Gemeinde sowie
durch Mitteilung in der für amtliche Kund-
machungen im Lande bestimmten Zeitung be-
kanntzumachen. Ferner ist der Förderungs-
werber zu verpflichten, bei der Vergabe der
Klein- oder Mittelwohnungen (Geschäftsräume)
nachstehende Reihenfolge einzuhalten:

1. Bewerber, die Mieter oder Nutzungsberech-
tigte einer Wohnung (Geschäftsraum) in diesem
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Gebiet waren und deren Rechte an dieser Woh-
nung (Geschäftsraum) auf Grund der Bestim-
mungen des Stadterneuerungsgesetzes erloschen
sind,

2. Bewerber, die Grundsrückeigentümer in
diesem Gebiet waren und deren Eigentumsrechte
durch Maßnahmen nach den Bestimmungen des
Stadterneuerungsgesetzes erloschen sind,

3. übrige Bewerber."

Artikel III
Aufhebung geltender bundesrechtlicher Vor-

schriften
§ 1. Mit dem Inkrafttreten dieses Bundesge-

setzes verlieren alle bisherigen den Enteignungs-
zwecken des § 10 dienenden Rechtsvorschriften
ihre Geltung; insbesondere treten die SS 1 bis 8
des Bundesgesetzes vom 14. Juni 1929, BGBl.
Nr. 202, betreffend die Enteignung zu Wohn-
und Assanierungszwecken, soweit sie noch in
Kraft stehen, außer Wirksamkeit.

Vollziehung
§ 2. (1) Mit der Vollziehung
1. ist hinsichtlich des Art. I § 9 Abs. 1 und des

§ 35 die Bundesregierung
2. sind hinsichtlich des Art. I § 7 Abs. 4, des

§ 8, des § 12 Abs. 4 erster und zweiter Satz,
Abs. 5 zweiter bis vierter Satz und Abs. 9, des
§ 13 Abs. 4 und 5, des § 21, des § 23, soweit
er sich auf die Höhe der Entschädigung (Leistung)
nach den §§ 8, 21, 29 und 30 bezieht, des § 25
Abs. 2 und 3, des § 29, des § 30, des § 31 Abs. 3
und des § 32 Abs. 6 zweiter und dritter Satz,
Abs. 9 zweiter Satz, Abs. 10 und Abs. 12, so-
weit es sich um Angelegenheiten nach § 12 Abs. 4
erster und zweiter Satz, Abs. 5 zweiter bis vierter
Satz und Abs. 9 handelt, und des § 34 sowie
des Art. III § 1 nach Maßgabe des Bundesmini-
steriengesetzes 1973, BGBl. Nr. 389, die Bundes-
minister für Finanzen und für Justiz

3. sind hinsichtlich der vorstehend nicht an-
geführten Bestimmungen des Art. I und des
Art. II die Landesregierungen
betraut.

(2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des
Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG sowie —
unbeschadet der Bestimmungen des § 1 Abs. 1 —
mit der Erlassung von Durchführungsverord-
nungen nach Art. 11 Abs. 3 B-VG zu den von
den Ländern zu vollziehenden Bestimmungen
sind nach Maßgabe der Bestimmungen des Bun-
desministeriengesetzes 1973 die Bundesminister
für Bauten und Technik und für Handel, Ge-
werbe und Industrie betraut.

Kreisky
Häuser Kirchschläger Moser Androsch
Leodolter Staribacher Rösch Broda
Lütgendorf Sinowatz Lanc Firnberg

2 8 8 . Bundesgesetz vom 3. Mai 1974, be-
treffend die Beschaffung von Grundflächen
für die Errichtung von Häusern mit Klein-
oder Mittelwohnungen oder von Heimen

(Bodenbeschaffungsgesetz)

Der Nationalrat hat beschlossen:

ABSCHNITT I

GEGENSTAND UND ANWENDUNGS-
BEREICH

Aufgaben der Länder
§ 1. Die Länder haben nach Maßgabe der Be-

stimmungen dieses Bundesgesetzes Vorsorge zu
treffen, daß die Gemeinden für die Errichtung
von Häusern mit Klein- oder Mittelwohnungen
oder von Heimen für Ledige, Schüler, Studenten,
Lehrlinge, jugendliche Arbeitnehmer oder für be-
tagte Menschen unbebaute Grundstücke, die bau-
reif sind oder baureif gemacht werden können,
sowie Ergänzungsgrundstücke beschaffen (Boden-
beschaffung).

Ausnahmen vom Anwendungsbereich

§ 2. (1) Maßnahmen nach den Bestimmungen
dieses Bundesgesetzes dürfen nicht ergriffen wer-
den, sofern Grundstücke betroffen sind, die

a) im Eigentum des Bundes oder eines Landes
oder einer Gemeinde stehen, wenn die Ge-
bietskörperschaft bestätigt, daß diese Grund-
stücke für von ihr zu besorgende öffent-
liche Zwecke benötigt werden, oder

b) im Eigentum oder in der Benützung eines
fremden Staates oder einer internationalen
Organisation, eines Diplomaten, eines Kon-
suls oder von sonstigen mit diplomatischen
Vorrechten und Immunitäten ausgestatte-
ten Personen stehen, insoweit diese Grund-
stücke für die Errichtung von Baulichkeiten
zur Unterbringung einer diplomatischen
Mission, einer konsularischen Vertretungs-
behörde oder einer internationalen Organi-
sation oder zu Wohnzwecken eines Diplo-
maten, eines Konsuls oder einer sonstigen
mit diplomatischen Vorrechten und Immu-
nitäten ausgestatteten Person verwendet
werden oder werden sollen, oder

c) militärischen Zwecken, Zwecken des Stra-
ßenbaues des Bundes und des Landes sowie
des Bergbaues, der Eisenbahn, der Schiff-
fahrt, der Luftfahrt oder der Wasser- oder
Energieversorgungsanlagen dienen.

(2) Die Bestimmungen dieses Bundesgesetzes
finden auf Grundstücke, die als Hof oder Garten
eines Wohnhauses oder als Betriebsfläche für ein
gewerblich genutztes Gebäude in Verwendung
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und mit dem Gebäude in unmittelbarem räum-
lichem Zusammenhang stehen, nur Anwendung,
soweit die nicht verbaute Grundfläche 2000 m2

übersteigt.
(3) Liegen die Voraussetzungen für die An-

wendung der Bestimmungen dieses Bundesge-
setzes für eine Gemeinde vor, so finden diese Be-
stimmungen im Interesse dieser Gemeinde auf
Nachbargemeinden Anwendung, auch wenn diese
keinen quantitativen Wohnungsbedarf oder quali-
tativen Wohnungsfehlbestand haben. Eine Ver-
ordnung der Landesregierung gemäß § 5 darf je-
doch nur erlassen werden, wenn diese Nachbar-
gemeinde zustimmt.

(4) Ober das Vorliegen der Voraussetzungen
der Abs. 1 und 2 hat die Bezirksverwaltungsbe-
hörde auf Antrag zu entscheiden.

Begriffsbestimmungen
§ 3. Im Sinne dieses Bundesgesetzes gelten:
1. als Klein- und Mittelwohnung eine für

die dauernde Bewohnung bestimmte, baulich in
sich abgeschlossene, normal ausgestaltete Woh-
nung, die mindestens aus Zimmer, Küche (Koch-
nische), Vorraum, Klosett und Badegelegenheit
(Baderaum oder Badenische) besteht und deren
Nutzfläche nicht weniger als 30 m2 und nicht
mehr als 130 m2, bei Familien mit mehr als drei
Kindern nicht mehr als 150 m2 beträgt;

2. als Heim für Ledige (Ledigenheim) ein Heim
in normaler Ausstattung, das neben Wohnräu-
men für Einzelpersonen gemeinsame Küchen und
Aufenthaltsräume, allenfalls auch gemeinsame
sanitäre Anlagen (Klosette, Wasch- und Badegele-
genheiten) sowie Wohn(Schlaf)räume des Haus-
personals und die für Verwaltungszwecke des
Heimes notwendigen Räume enthält;

3. als Heim für betagte Menschen ein Heim in
normaler Ausstattung, das neben Wohnräumen
für Einzelpersonen oder für Ehepaare gemein-
same Küchen, Aufenthalts- und Krankenräume,
allenfalls auch gemeinsame sanitäre Anlagen (Klo-
sette, Wasch- und Badegelegenheiten) sowie
Wohn(Schlaf)räume des Hauspersonals und die
für Verwaltungszwecke des Heimes notwendi-
gen Räume enthält;

4. als Heim für Lehrlinge und jugendliche Ar-
beitnehmer, Schüler, Studenten ein Heim in nor-
maler Ausstattung, das zur Unterbringung von
Lehrlingen und jugendlichen Arbeitnehmern,
Schülern, Studenten bestimmt ist und außer
Schlafräumen mit einer oder mehreren Schlaf-
stellen auch Gemeinschaftsräume (Küchen-,
Speise-, Aufenthalts-, Krankenräume u. dgl.),
allenfalls auch gemeinsame sanitäre Anlagen (Klo-
sette, Wasch- und Badegelegenheiten) sowie
Wohn(Schlaf)räume für das Haus- oder Auf-
sichtspersonal und die für Verwaltungszwecke
des Heimes notwendigen Räume enthält;

5. als normale Ausstattung eine solche, bei der
die Gesamtausstattung, insbesondere die Aus-
stattung der Räume mit Koch-, Heiz- und Bade-
gelegenheiten, zwar den Erfordernissen der Haus-
haltsführung und Hygiene entspricht, hinsichtlich
des Baukostenaufwandes unter Bedachtnahme auf
eine einwandfreie Ausführung, insbesondere hin-
sichtlich des Schall-, Wärme-, Feuchtigkeits- und
Abgasschutzes, nach dem jeweiligen Stand der
Technik jedoch größte Wirtschaftlichkeit gewähr-
leistet erscheint;

6. als Nutzfläche einer Wohnung oder eines Ge-
schäftsraumes die Gesamtbodenfläche abzüglich
der Wandstärken und der in deren Verlauf be-
findlichen Durchbrechungen (Ausnehmungen);
Treppen, offene Balkone und Terrassen sowie
Keller- und Dachbodenräume, soweit sie ihrer
Ausstattung nach nicht für Wohn- oder Geschäfts-
zwecke geeignet sind, sowie für landwirtschaft-
liche oder gewerbliche Zwecke spezifisch ausge-
stattete Räume innerhalb einer Wohnung sind
bei der Berechnung der Nutzfläche der Wohnung
beziehungsweise des Geschäftsraumes nicht zu be-
rücksichtigen;

7. als Ergänzungsgrundstück ein einzelnes zur
rationellen Verbauung allein nicht geeignetes
Grundstück, das zusammen mit benachbarten
Grundstücken zur Errichtung von Baulichkeiten
mit Klein- oder Mittelwohnungen oder Heimen
für Ledige, Schüler, Studenten, Lehrlinge und
jugendliche Arbeitnehmer sowie betagte Men-
schen einheitlich verbaut werden soll und dessen
Flächenmaß sowohl an sich als auch im Verhält-
nis zum Gesamtflächenausmaß der für die ein-
heitliche Verbauung in Betracht kommenden be-
nachbarten Grundstücke gering ist;

8. als unbebaute Grundstücke auch Grund-
stücke, auf denen Baulichkeiten bestehen, deren
Errichtung gegen Widerruf bewilligt worden ist,
sofern den Baulichkeiten im Verhältnis zum
Wert des unbebauten Grundstückes nur geringe
Bedeutung zukommt oder es sich überhaupt um
Baulichkeiten geringen Wertes oder um Bau-
lichkeiten, deren Errichtung ohne behördliche
Baubewilligung erfolgte, handelt;

9. als Grundstücke auch Teile von Grundstücken.

§ 4. (1) Ein quantitativer Wohnungsbedarf im
Sinne dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn in
einer Gemeinde die Zahl der vorhandenen und
der im Bau befindlichen Wohnungen die Zahl
der Haushalte um nicht mehr als 3 v. H. über-
steigt oder in einer Gemeinde 2 v. H.
der Wohnbevölkerung als Wohnungssuchende
gemeldet und von der Gemeinde als solche an-
erkannt sind. Barackenwohnungen, Behelfsheime,
Einzelräume und sonstige Notunterkünfte sind
nicht ab Wohnungen zu zählen.

(2) Ein qualitativer Wohnungsfehlbestand im
Sinne dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn in
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einer Gemeinde die Zahl der mangelhaft ausge-
statteten Wohnungen mehr als 10 v. H. der
Zahl der vorhandenen Wohnungen (Abs. 1) be-
trägt; als mangelhaft ausgestattet gelten Woh-
nungen mit Wasserentnahme oder Abort außer-
halb derselben.

(3) Grundstücke dürfen nur in einem solchen
Ausmaß in Anspruch genommen werden, als es
nötig ist, um den im § 1 angeführten Zweck zu
erreichen.

Bodenbeschaffung
§ 5. (1) In Gemeinden, in denen ein quantita-

tiver Wohnungsbedarf oder ein qualitativer
Wohnungsfehlbestand (§ 4) besteht, sowie in Ge-
meinden gemäß § 2 Abs. 3 finden die Bestim-
mungen dieses Bundesgesetzes unter nachstehen-
den Voraussetzungen Anwendung.

(2) Die Landesregierung kann zum Zwecke der
Bodenbeschaffung (§ 1) über Antrag der Ge-
meinde (Abs. 1) durch Verordnung feststellen,
daß in dieser Gemeinde ein quantitativer Woh-
nungsbedarf oder ein qualitativer Wohnungsfehl-
bestand gemäß § 4 besteht. Eine solche Verord-
nung ist aufzuheben, wenn die Voraussetzungen
nicht mehr gegeben sind.

(3) Die Gemeinde, für deren Gebiet eine Fest-
stellung gemäß Abs. 2 oder § 2 Abs. 3 getroffen
wurde, kann im Verordnungswege festlegen, daß
in ihrem ganzen Gemeindegebiet oder in be-
stimmten Teilen ihres Gemeindegebietes die Be-
stimmungen dieses Bundesgesetzes anzuwenden
sind. Hat eine Gemeinde für ihr ganzes Ge-
meindegebiet Bebauungsvorschriften (Flächenwid-
mungspläne, Flächennutzungspläne, Raumord-
nungspläne u. dgl.) auf Grund landesgesetzlicher
Bestimmungen erlassen, so können nur solche
Gebiete als Bodenbeschaffungsgebiete ausgewie-
sen werden, wo die Bebauungsvorschriften die
Errichtung von Wohnungen vorsehen. Bestehen
für das ganze Gemeindegebiet oder für Teile da-
von keine Bebauungsvorschriften, können auch
Gebiete zur Bodenbeschaffung herangezogen
werden, für die keine Bebauungsvorschriften vor-
handen sind. In letzterem Falle tritt die Verord-
nung der Gemeinde außer Kraft, wenn eine der
Verbauung mit Wohnungen entgegenstehende
Bebauungsvorschrift erlassen wird, jedoch nur
insoweit, als diese für das Bodenbeschaffungsge-
biet eine der Verbauung mit Wohnungen ent-
gegenstehende Nutzung aufweist. In dieser Ver-
ordnung sind die zu diesem Gebiet gehörigen
Grundstücke unter Angabe der Grundstücksnum-
mer anzuführen. Die Gemeinde hat eine Ausferti-
gung dieser Verordnung der zuständigen Ver-
messungsbehörde zu übermitteln. Eine solche
Verordnung tritt längstens nach Ablauf von zehn
Jahren außer Kraft und darf innerhalb eines
gleichen Zeitraumes für dieses Gebiet oder Teil-
gebiet nicht neuerlich erlassen werden.

(4) Auf den gemäß § 7 erworbenen Grund-
flächen müssen Baulichkeiten mit Klein- oder
Mittelwohnungen oder Heime (§ 3 Z. 2, 3 und 4)
errichtet werden. Hiezu können Gemeinschafts-
einrichtungen zur Bedarfsdeckung errichtet wer-
den, sofern auf diese Einrichtungen nicht mehr
als ein Viertel, bei Baulichkeiten mit mehr als
vier Geschossen oder einer größeren Wohnhaus-
anlage mit mehr als zweihundert Klein- oder
Mittelwohnungen nicht mehr als ein Fünftel der
Gesamtnutzfläche der Baulichkeit entfallen.

(5) D u Grundbuchsgericht hat hinsichtlich aller
Grundstücke, die in den durch Verordnung der
Gemeinde festgelegten Gebieten (Abs. 3) liegen,
diese Tatsache auf Antrag der Gemeinde im
Grundbuch ersichtlich zu machen. Das Grund-
buchsgericht hat in der Ersichtlichmachung die
Verordnung der Gemeinde, in der das Gebiet
(Abs. 3) festgelegt wird, anzuführen.

Eintrittsrecht
§ 6. (1) In den gemäß § 5 Abs. 3 festgelegten

Gebieten kann die Gemeinde in Kaufverträge
über unbebaute Grundstücke; anstelle des Käufers
eintreten, sofern sie nicht gemäß § 2 ausgenom-
men sind. Die Gemeinde kann vom Eintritts-
recht Gebrauch machen, wenn sie diese Grund-
stücke für Wohnbauzwecke oder für öffentliche
Zwecke, die sie wahrzunehmen hat, benötigt.
Macht sie von diesem Recht Gebrauch, so ist sie
aus dem Kaufvertrag in gleicher Weise berechtigt
und verpflichtet wie der Käufer. Ist der Kauf-
preis nicht angemessen, so hat die Gemeinde an
dessen Stelle die von der Bezirksverwaltungs-
behörde oder vom Gericht festgesetzte Gegen-
leistung zu erbringen (5 26). Allfällige außer dem
Kaufpreis genannte Nebenbedingungen, welche
von der Gemeinde nicht oder nur mit unverhält-
nismäßigen Kosten erfüllt werden können und
sich durch einen Schätzungswert (§ 20) aus-
gleichen lassen, werden durch dessen Leistung
erfüllt. Lassen sie sich auch durch einen
Schätzungswert nicht ausgleichen, so gelten sie
als nicht beigesetzt. Eine Bedingung, wonach der
Kaufvertrag nur gelten soll, wenn die Gemeinde
nicht von ihrem Eintrittsrecht Gebrauch macht,
oder wonach er als aufgelöst zu betrachten ist,
wenn dieser Fall eintritt, ferner alle Bestim-
mungen, die für den Fall des Eintrittes der Ge-
meinde vorgesehen werden, gelten gleichfalls als
nicht beigesetzt. Ebenso hat ein bei der Ver-
äußerung einer Liegenschaft vorbehaltenes
Wiederkaufsrecht für den Fall, daß die Gemeinde
von ihrem Eintrittsrecht Gebrauch macht, als
nicht beigesetzt zu gelten.

(2) Die Bestimmungen über das Eintri;tsrecht
finden keine Anwendung:

a) bei Kaufverträgen, in denen der Bund oder
ein Land Käufer ist,
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b) bei Kaufverträgen, welche die Übertragung
des Eigentums zwischen Ehegatten, an Ver-
wandte in gerader Linie, an Verwandte im
zweiten oder dritten Grad der Seitenlinie
oder zwischen Verschwägerten ersten
Grades zum Gegenstand haben, oder

c) bei Kaufverträgen, durch die Anteile an
einer Liegenschaft zwischen Miteigentümern
übertragen werden.

(3) Verträge, durch welche Liegenschaften im
Sinne des Abs. 1 gegen Liegenschaften oder
andere Sachen getauscht werden, sind den Kauf-
verträgen gleichzuhalten. Macht in einem solchen
Falle die Gemeinde von ihrem Eintrittsrecht Ge-
brauch, so hat die Gemeinde, wenn sie die im
Tausch zu leistende Liegenschaft oder Sache nicht
oder nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten
beschaffen kann, an deren Stelle den von der
Bezirksverwaltungsbehörde oder vom Gericht
festgesetzten Schätzungswert zu erbringen (§ 26).
Ein gleiches Eintrittsrecht steht der Gemeinde in
Verträge, welche die Begründung eines Baurechtes
aa solchen Liegenschaften zum Gegenstand
haben, zu.

(4) Über das Vorliegen der Voraussetzungen
des Abs. 2 hat die Bezirksverwaltungsbehörde
auf Antrag zu entscheiden.

Enteignung
§ 7. (1) In den festgelegten Gebieten (§ 5

Abs. 3) kann zum Zwecke der Bodenbeschaffung
das Eigentum an unbebauten Grundstücken oder
Ergänzungsgrundstücken, die baureif sind oder
baureif gemacht werden können, sowie die dau-
ernde oder zeitweilige Einräumung, Einschrän-
kung oder Aufhebung von dinglichen Rechten an
solchen, im Wege der Enteignung zugunsten von
Gebietskörperschaften und gemeinnützigen Bau-
vereinigungen (Enteignungswerbern) gegen Ent-
schädigung in Anspruch genommen werden,
wenn die Berechtigten den Verkauf, die Ein-
räumung, Einschränkung oder Aufhebung ab-
lehnen oder hiefür ein offenbar nicht angemes-
senes Entgelt begehren.

(2) In Gebieten der offenen Bauweise ist eine
Enteignung nur zulässig, wenn auf den zur Ent-
eignung vorgesehenen Grundstücken ein Haus
mit mindestens zehn Klein- oder Mittel-
wohnungen oder eine aus mehreren Häusern
bestehende Anlage mit insgesamt mindestens
zehn Klein- oder Mittelwohnungen errichtet
werden soll.

Voraussetzung für die Enteignung
§ 8. (1) Eine Enteignung nach den Bestim-

mungen dieses Bundesgesetzes ist nur zulässig,
wenn das Bauvorhaben, zu dessen Durchführung

die Enteignung beantragt wird, den Bauvor-
schriften entspricht und seine Finanzierung ge-
sichert ist.

(2) Die Finanzierung des Bauvorhabens ist ge-
sichert, wenn der Enteignungswerber nach-
gewiesen hat, daß er über die zur Durchführung
der Enteignung und des Bauvorhabens erforder-
lichen finanziellen Mittel verfügt.

(3) Erklärt der Enteignungswerber im Ent-
eignungsantrage, daß er für das Bauvorhaben
eine Förderung aus öffentlichen Mitteln be-
antragen wird, gilt die Finanzierung de« Bau-
vorhabens auch dann als gesichert, wenn die Vor-
aussetzungen für die vom Enteignungswerber in
Aussicht genommene Förderung gegeben sind
und er über die nach den Bestimmungen über
diese Förderung vorgesehenen Eigen- und Fremd-
mittel verfügt.

ABSCHNITT II

VERFAHRENSBESTIMMUNGEN

Enteignungsantrag
§ 9. (1) Der Enteignungswerber (§ 7 Abs. 1)

hat den Antrag auf Enteignung bei der Bezirks-
verwaltungsbehörde einzubringen, in deren
Wirkungsbereich sich der Gegenstand der Ent-
eignung befindet.

(2) Dem Antrag sind alle zur Beurteilung und
Prüfung desselben erforderlichen Unterlagen
anzuschließen, insbesondere darüber, daß die
Finanzierung des Bauvorhabens gesichert ist oder
als gesichert gilt (§ 8 Abs. 3), ferner Grundbuchs-
auszüge und Grundbesitzbogen hinsichtlich des zu
enteignenden Grundstückes, allenfalls Teilungs-
pläne und Pläne über die einzulösenden Grund-
stücke sowie sämtliche zur Beurteilung des Bau-
vorhabens (Baupläne und Baubeschreibungen)
sonst noch notwendigen Unterlagen. Ferner ist
glaubhaft zu machen, daß der Eigentümer die
entgeltliche Übertragung ins Eigentum des Ent-
eignungswerbers abgelehnt oder einen offenbar
nicht angemessenen Preis begehrt hat. Die ent-
geltliche Übertragung gilt auch als abgelehnt,
wenn der Eigentümer dem Enteigungswerber
innerhalb einer Frist von drei Monaten nach
Erhalt eines entsprechenden Schreibens eine
Äußerung nicht abgegeben hat.

(3) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat die
vom Enteignungswerber vorgelegten Unterlagen
zu überprüfen und insbesondere auch zu er-
heben, ob das Bauvorhaben den im § 1 an-
geführten Zwecken dient. Ergibt die Über-
prüfung, daß der Enteignungsantrag den vor-
angeführten Bestimmungen entspricht, so hat die
Bezirksverwaltungsbehörde das Enteignungs-
verfahren mit Bescheid einzuleiten; dagegen ist
eine gesonderte Berufung nicht zulässig.
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(4) Die Einleitung des Enteignungsverfahrens
(Abs. 3) ist von der Bezirksverwaltungsbehörde
dem Grundbuchsgericht anzuzeigen. Das Grund-
buchsgericht hat die Einleitung im Grundbuch
anzumerken. Die Anmerkung hat die Wirkung,
daß der Enteignungsbescheid auch gegen Personen
wirkt, die Eintragungen im Range nach der An-
merkung der Einleitung des Enteignungsver-
fahrens erwirkt haben.

(5) Wird der Enteignungsantrag zurückgezogen
oder abgewiesen, so ist dies von der Bezirks-
verwaltungsbehörde dem Grundbuchsgericht an-
zuzeigen. Das Grundbuchsgericht hat auf Grund
der Anzeige die Anmerkung zu löschen.

Widerspruch

§ 10. (1) Der Eigentümer kann innerhalb von
drei Monaten nach Zustellung des Bescheides
(S 9 Abs. 3) gegen den Enteignungsantrag Wider-
spruch erheben, der sich nur darauf gründen
darf, daß er das Grundstück entsprechend den
Bauvorschriften selbst bebauen will. Ferner kann
ein Widerspruch erhoben werden, wenn der
Enteignungswerber innerhalb des gleichen durch
Verordnung gemäß § 5 Abs. 3 festgelegten Ge-
bietes über ein anderes für das Bauvorhaben
geeignetes Grundstück verfügt. Ist eine Gebiets-
körperschaft Eigentümer des Grundstückes, so
kann sie ihren Widerspruch auch darauf gründen,
daß das Grundstück für öffentliche Zwecke be-
nötigt wird.

(2) Ein Widerspruch gemäß Abs. 1 zweiter
Satz ist nicht zulässig, wenn das Grundstück
zusammen mit benachbarten Grundstücken des
Enteignungswerbers einheitlich bebaut werden
soll.

§ 11. (1) Beabsichtigt der Eigentümer, das
Grundstück selbst zu bebauen, so hat er längstens
innerhalb von zwölf Monaten nach Einleitung
des Enteignungsverfahrens (§ 9 Abs. 3) die Er-
teilung der Baubewilligung unter Vorlage eines
ordnungsgemäß belegten Ansuchens zu bean-
tragen, innerhalb der Gültigkeitsdauer der Bau-
bewilligung mit dem Bau zu beginnen und inner-
halb angemessener Frist den Bau zu vollenden.

(2) Beabsichtigt der Eigentümer, das Bauvor-
haben mit Förderung aus öffentlichen Mitteln
durchzuführen, so hat er binnen sechs Monaten
nach Rechtskraft des Baubewilligungsbescheides
die Gewährung der Förderung zu beantragen.
Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für eine
Gewährung der Förderung vor und hat der
Eigentümer alle für die Erledigung des Förde-
rungsantrages erforderlichen Unterlagen vor-
gelegt, so hat er nach Zusicherung der öffent-
lichen Mittel den Bau innerhalb angemessener
Frist zu vollenden.

§ 12. Ist der Widerspruch des Eigentümers
darauf gegründet, daß der Enteignungswerber
über ein anderes für das Bauvorhaben geeignetes
Grundstück verfügt, so hat er dieses Grundstück
gleichzeitig mit dem Widerspruch bekannt-
zugeben und genau zu bezeichnen.

§ 13. Der Widerspruch ist abzuweisen, wenn
der Eigentümer die für das Bauvorhaben
erforderliche Baubewilligung nicht unter Vorlage
eines ordnungsgemäß belegten Ansuchens inner-
halb von zwölf Monaten nach Einleitung des
Enteignungsverfahrens (§ 9 Abs. 3) beantragt
oder mit dem Bau nicht innerhalb der Gültig-
keitsdauer der Baubewilligung begonnen und
innerhalb angemessener Frist den Bau vollendet
hat oder das bekanntgegebene Grundstück zur
Durchführung des Bauvorhabens nicht geeignet
ist.

Abweisung des Enteignungsantrages
§ 14. Der Enteignungsantrag ist abzuweisen,

wenn der Eigentümer den Verpflichtungen des
§ 11 entsprochen hat oder das vom Eigentümer
bekanntgegebene andere Grundstück zur Durch-
führung des Bauvorhabens geeignet ist oder das
Grundstück für öffentliche Zwecke benötigt wird
(§ 10).

Durchführung des Enteignungsverfahrens
§ 15. Die Bezirksverwaltungsbehörde hat das

Enteignungsverfahren nach rechtskräftiger Ab-
weisung des Widerspruches fortzusetzen.

Enteignungsverfahren
§ 16. (1) Über den Antrag auf Enteignung

entscheidet die Bezirksverwaltungsbehörde (§ 9
Abs. 1). Die Bestimmungen des Eisenbahn-
enteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, in der
geltenden Fassung, über das Verfahren finden
sinngemäß Anwendung, sofern dieses Bundes-
gesetz nichts anderes bestimmt.

(2) Der Enteignungsbescheid hat zugleich eine
Bestimmung über die Höhe der Entschädigung
zu enthalten. Die Entschädigung ist, sofern sie
nicht durch ein zulässiges Übereinkommen
zwischen dem Eigentümer und dem Enteignungs-
werber in sinngemäßer Anwendung der Bestim-
mungen des § 22 des Eisenbahnenteignungs-
gesetzes 1954 bestimmt wird, nach Einholung
eines Gutachtens der Gutachterkommission zu
ermitteln (§ 20).

(3) Der schriftlich auszufertigende Enteignungs-
bescheid hat insbesondere das zu enteignende
Grundstück, ferner die dinglichen Rechte und alle
Rechte im Sinne des § 18, die auf Grund der
Enteignung erlöschen, weiters die Höhe der Ent-
schädigung, das Bauvorhaben, zu dessen Durch-
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Führung der Enteignung bewilligt wird, sowie die
Frist für die Vollendung des Baues zu bezeichnen;
auf die Voraussetzungen, unter denen die Enteig-
nung zu widerrufen ist (§ 25), ist im Enteignungs-
bescheid hinzuweisen.

(4) Der Enteignungsbescheid ist dem Eigen-
tümer, dem Enteignungswerber und sämtlichen
auf Grund eines dinglichen Rechtes Berechtigten
zuzustellen. Die auf Grund eines obligatorischen
Rechtes Berechtigten sind vom Eintritt der
Rechtskraft des Enteignungsbescheides unter An-
schluß einer Ausfertigung desselben zu ver-
ständigen.

(5) Dem Eigentümer und dem Enteignungs-
werber steht es frei, binnen einem Jahr nach
Rechtskraft des Enteignungsbescheides die Ent-
scheidung über die Höhe der Entschädigung bei
jenem Bezirksgericht zu beantragen, in dessen
Sprengel sich der Gegenstand der Enteignung be-
findet. Mit Anrufung des Gerichtes tritt die
verwaltungsbehördliche Entscheidung über die
Höhe der Entschädigung außer Kraft. Der Antrag
auf gerichtliche Festsetzung der Entschädigung
kann ohne Zustimmung des Antragsgegners
nicht zurückgenommen werden. Bei Zurück-
nahme des Antrages gilt der im Enteignungs-
bescheid bestimmte Entschädigungsbetrag als ver-
einbart.

(6) Das Gericht hat die Entschädigung nach
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fest-
zusetzen. Für das gerichtliche Verfahren zur
Ermittlung der Entschädigung, für deren Fest-
stellung im Wege des Übereinkommens sowie für
die Wahrnehmung der Ansprüche, welche dritten
Personen auf die Befriedigung aus der Ent-
schädigung auf Grund ihrer dinglichen Rechte
zustehen, finden die Bestimmungen des Eisen-
bahnenteignungsgesetzes 1954 sinngemäß An-
wendung.

Rechtsmittel
§ 17. Gegen den Bescheid der Bezirksver-

waltungsbehörde steht dem Enteigneten (§ 4
Abs. 2 Eisenbahnenteignungsgesetz) und dem
Enteignungswerber die Berufung an die Landes-
regierung zu. Eine Berufung bezüglich der Höhe
der im Verwaltungswege zuerkannten Ent-
schädigung ist unzulässig.

Entschädigung von Bestandnehmern
§ 18. (1) Der Enteignungswerber erwirbt das

Eigentum an den enteigneten Grundstücken frei
von allen dinglichen und obligatorischen Rechten.
Hievon sind dingliche Rechte ausgenommen, die
durch Zwangsmaßnahmen (Enteignung) im
öffentlichen Interesse begründet wurden oder
hätten werden können.

(2) Der Enteignungswerber hat den Bestand-
nehmern oder sonstigen Nutzungsberechtigten,
deren Rechte vor Erlassung einer Verordnung
gemäß § 5 Abs. 2 begründet wurden und die
durch die Enteignung erloschen sind, binnen
sechs Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des
Enteignungsbescheides bei Wohnräumen einen
entsprechenden, bei Geschäftsräumen einen nach
Lage und Beschaffenheit angemessenen Ersatz
anzubieten (§ 19 Abs. 2 2 . 6 des Mietengesetzes).
Bei Wohnräumen sind dem Bestandnehmer oder
sonstigen Nutzungsberechtigten ab Ersatz zwei
entsprechende Wohnungen zur Auswahl anzu-
bieten. Für sonstige Räumlichkeiten und Grund-
flächen ist ein entsprechender Ersatz anzubieten.
Zur Abgabe des Anbots genügt die Absendung
eines eingeschriebenen Briefes.

(3) Der Enteignungswerber darf nicht vor Ab-
lauf von drei Monaten nach Stellung des Anbots
den Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten auf Räumung klagen. Im Zuge
dieses Räumungsverfahrens hat der Enteignungs-
werber auf Begehren des Beklagten eine ange-
messene Entschädigung (Abs. 4) anzubieten.
Kommt der Enteignungswerber diesem Begeh-
ren nicht nach oder ist die Höhe der Entschädi-
gung strittig, so hat das Gericht auf Antrag
des Beklagten vor Schluß der Verhandlung eine
angemessene Entschädigung durch Beschluß fest-
zusetzen und nach Eintritt der Rechtskraft dieses
Beschlusses über die Räumungsklage zu entschei-
den. Der Räumungsklage ist stattzugeben, wenn
der Beklagte

1. spätestens im Zuge des Räumungsverfahrens
erster Instanz das Anbot bezüglich einer der
angebotenen Wohnungen, bezüglich des sonst
angebotenen Ersatzgegenstandes oder bezüglich
der angebotenen oder vom Gericht festgesetzten
Entschädigung angenommen hat; im Urteil ist
die Räumung Zug um Zug gegen Leistung des
angenommenen Ersatzgegenstandes oder der an-
genommenen Entschädigung und unter gegen-
seitiger Aufhebung der Verfahrenskosten auszu-
sprechen oder

2. weder einen Ersatzgegenstand noch eine Ent-
schädigung angenommen hat und sich erweist,
daß das Anbot bezüglich einer der angebotenen
Wohnungen oder bezüglich des sonst angebote-
nen Ersatzgegenstandes im Sinne des Abs. 2 ent-
sprechend war; in diesem Falle gebührt dem
Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungsberech-
tigten unbeschadet seiner Pflicht zur Räumung
die Hälfte des angemessenen Entschädigungs-
betrages.

(4) Eine Entschädigung ist angemessen, wenn
sie die Kosten für die Beschaffung eines den
Voraussetzungen des Abs. 2 entsprechenden Er-
satzes deckt.

(5) Der Enteignungswerber hat überdies dem
Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungsberech-
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tigten nach der Räumung die für den Umzug in-
nerhalb der Gemeinde erforderlichen Übersied-
lungskosten zu ersetzen. Das gleiche gilt im Falle
des Umzuges in eine angebotene Ersatzwohnung
oder Geschäftsräumlichkeil, die außerhalb des
Gemeindegebietes gelegen ist. Zieht der Betrof-
fene in eine außerhalb des Gemeindegebietes ge-
legene Wohnung um, die nicht angeboten wurde
(Abs. 2), so hat der Enteignungswerber die Über-
siedlungskosten in einer für den Umzug inner-
halb der Gemeinde erforderlichen Höhe zu er-
setzen. In diesem Fall sind die Übersiedlungs-
kosten durch das Gericht unter Anwendung des
§ 273 ZPO festzusetzen.

(6) Nach dem Eintritt der Rechtskraft des Ent-
eignungsbescheides bleiben bis zur Räumung die
beiderseitigen Rechte und Pflichten, so wie sie
bisher im Bestand- oder Nutzungsvertrag ent-
halten waren, aufrecht. Insbesondere darf das
vom Bestandnehmer oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten zu entrichtende Nutzungsentgelt
den bisherigen Mietzins oder das bisherige
Nutzungsentgelt nicht überschreiten.

(7) Das Gericht hat die auf Grund eines rechts-
kräftigen Räumungstitels, dessen Rechtsgrundlage
die Auflösung des Rechtsverhältnisses nach den
Bestimmungen des Abs. 1 war, ergangene Exe-
kutionsbewilligung auch der Gemeinde zuzu-
stellen. Die Gemeinde kann innerhalb eines
Monates einen Aufschub der Räumung bean-
tragen. Ist die verpflichtete Partei im Falle der
zwangsweisen Räumung von Obdachlosigkeit be-
droht, so hat das Gericht einen Räumungsauf-
schub zu gewähren, der sechs Monate nicht über-
steigen darf. Darüber hinaus darf auf Antrag
der Gemeinde ein Räumungsaufschub höchstens
zweimal und jeweils nicht länger als um sechs
Monate bewilligt werden.

Gutachterkommission

§ 19. (Grundsatzbestimmungen) (1) Zur Er-
stellung von Gutachten im Zuge des Verwaltungs-
verfahrens über die nach diesem Bundesgesetz
zu erbringenden Leistungen (§§ 6, 16 und 26)
hat das Land eine Gutachterkommission zu be-
stellen.

(2) Die Gutachterkommission besteht aus
einem Vorsitzenden und zwei gerichtlich be-
eideten Sachverständigen. Der Vorsitzende, der
rechtskundig sein muß, wird von der Landes-
regierung auf die Dauer von vier Jahren bestellt;
die Bestellung kann wiederholt werden. Je ein
Mitglied der Gutachterkommission wird vom
Entschädigungsberechtigten und vom Entschädi-
gungsverpflichteten bestellt. Im Falle der Säumig-
keit des Entschädigungsberechtigten oder des
Entschädigungsverpflichteten hat die Landes-
regierung das Mitglied zu bestellen. Für jedes

Mitglied ist ein Ersatzmitglied zu bestellen, das
das Mitglied bei dessen Verhinderung vertritt.
Die Mitglieder dürfen nicht mit der Verwaltung
von gemeindeeigenen Liegenschaften befaßt sein
und sind bei der Ausübung ihrer Gutachter-
tätigkeit an keine Weisung gebunden. Die Mit-
glieder der Gutachterkommission sind in deren
Sitzungen von der Beratung und Abstimmung
in einzelnen Fällen ausgeschlossen, wenn wichtige
Gründe vorliegen, die geeignet sind, ihre volle
Unbefangenheit in Zweifel zu setzen (§ 7 Abs. 1
AVG 1950, BGBl. Nr. 172).

(3) Die Mitglieder der Gutachterkommission
sind verpflichtet, die durch ihre Tätigkeit zur
Kenntnis gelangten persönlichen und wirtschaft-
lichen Verhältnisse der Betroffenen geheimzu-
halten.

(4) Die Mitglieder der Gutachterkommission
sind für ihre Tätigkeit nach dem Zeitaufwand
zu entschädigen.

Umfang der Entschädigung

§ 20. (1) Bei der Ermittlung der Entschädigung
(Leistung) gemäß den §§ 6, 16, 18 und 26 sind
die Vorschriften der §§ 4 bis 7 des Eisenbahn-
enteignungsgesetzes 1954, BGBl. Nr. 71, sinn-
gemäß anzuwenden.

(2) Maßgebend für die zu ermittelnde Ent-
schädigung ist der Wert zu dem Zeitpunkt, der
ein Jahr vor Erlassung der Verordnung gemäß
§ 5 Abs. 2, sofern jedoch die Verordnung gemäß
§ 5 Abs. 3 mehr als vier Jahre nach Erlassung
der Verordnung der Landesregierung (§ 5 Abs. 2)
erfolgt, zu dem Zeitpunkt, der fünf Jahre vor
Erlassung der Verordnung gemäß § 5 Abs. 3
liegt, und sich im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
nach den Eigenschaften, der sonstigen Beschaffen-
heit und der Lage des Grundstückes in diesem
Zeitpunkt ergeben würde; Aufwendungen, die
der Eigentümer seit diesem Zeitpunkt getätigt
hat und die im Zeitpunkt der Aufwendung
wertvermehrend sowie notwendig oder im Sinne
des Zweckes der Bodenbeschaffung nützlich ge-
wesen sind, sind nach dem gegenwärtigen Wert,
insofern er den wirklich gemachten Aufwand
nicht übersteigt, zu entschädigen. Eine seit diesem
Zeitpunkt eingetretene allgemeine Erhöhung der
Grundstückpreise für Bauland ist für jedes Jahr
mit jenem Faktor zu berücksichtigen, der sich aus
dem arithmetischen Mittel zwischen der durch-
schnittlichen vorjährigen Erhöhung des vom
Österreichischen Statistischen Zentralamt verlaut-
barten Verbraucherpreisindex' 1966 oder des je-
weils an seine Stelle getretenen Index' und der
durchschnittlichen Nominalverzinsung für die im
vorangegangenen Jahr zur Zeichnung aufgelegten
steuerbegünstigten Bundesanleihen ergibt.
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Leistung der Entschädigung
§ 21. Die Entschädigung ist unbeschadet des

§ 16 Abs. 2 innerhalb eines Monates nach dem
Eintritt der Rechtskraft des Enteignungs-
bescheides in barem Geld zu leisten.

Vollzug des Enteignungsbescheides
§ 22. (1) Ist der Enteignungsbescheid in Rechts-

kraft erwachsen und hat der Enteignungswerber
die Entschädigung bezahlt, bei Gericht hinter-
legt oder ist er seinen Verpflichtungen aus einem
Übereinkommen im Sinne des § 16 Abs. 2, so-
weit sie vor dem Vollzug der Enteignung zu
erfüllen waren, nachgekommen, so hat die
Bezirksverwaltungsbehörde auf seinen Antrag
den Vollzug der Enteignung mit Bescheid zu
bewilligen und dem Antragsteller das Grund-
stück zu übergeben.

(2) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat nach
dem Eintritt der Rechtskraft des Vollzugs-
bescheides (Abs. 1) eine mit der Rechtskraft-
klausel versehene Ausfertigung dieses Bescheides
unter Anschluß aller für die grundbücherliche
Durchführung erforderlichen Unterlagen dem
Grundbuchsgericht zu übersenden. Das Grund-
buchsgericht hat den Bescheid auf Antrag grund-
bücherlich durchzuführen.

(3) Nach rechtskräftiger grundbücherlicher
Durchführung der Enteignung ist die Anmer-
kung der Einleitung des Enteignungsverfahrens
(§ 9 Abs. 4) und des Erlages des Entschädigungs-
betrages von Amts wegen zu löschen.

Sicherung des Enteignungszweckes
§ 23. (1) Binnen zwölf Monaten nach dem

Eintritt der Rechtskraft des Vollzugsbescheides
(§ 22 Abs. 1) hat der aus der Enteignung Berech-
tigte die Baubewilligung für das Bauvorhaben,
zu dessen Durchführung die Enteignung bewilligt
wurde, unter Vorlage aller hiefür erforderlichen
Unterlagen zu beantragen und innerhalb von
sechs Monaten nach Eintritt der Rechtskraft des
Baubewilligungsbescheides mit dem Bau zu be-
ginnen.

(2) Beabsichtigt der aus der Enteignung Berech-
tigte, das Bauvorhaben mit Förderung aus öffent-
lichen Mitteln durchzuführen, so gelten die
Bestimmungen des § 1 1 Abs. 2 sinngemäß.

(3) Die Erfüllung der in den Abs. 1 und 2 vor-
gesehenen Verpflichtungen hat der Enteignungs-
werber der Behörde nachzuweisen.

Fristverlängerung
§ 24. Wenn der aus der Enteignung Berech-

tigte die im § 23 Abs. 1 und 2 festgesetzte Frist
für den Baubeginn oder die im Enteignungs-
bescheid festgesetzte Frist für die Vollendung des

Baues nicht einhält, so hat die Bezirksverwal-
tungsbehörde diese Fristen auf Antrag ange-
messen zu verlängern, es sei denn, daß die Frist-
versäumnis grob fahrlässig herbeigeführt wurde;
das gleiche gilt, wenn der Grundeigentümer die
im § 11 für den Baubeginn festgesetzten Fristen
nicht einhält.

Widerruf der Enteignung

§ 25. (1) Kommt der aus der Enteignung
Berechtigte den Verpflichtungen nach § 23 Abs. 1
nicht nach oder hat er die im Enteignungs-
bescheid festgesetzte Frist für die Vollendung des
Baues (§ 16 Abs. 3) nicht eingehalten oder wird
der Antrag auf Erteilung der Baubewilligung
rechtskräftig abgewiesen, so hat die Bezirks-
verwaltungsbehörde — unbeschadet der Bestim-
mungen des § 24 — auf Antrag der früheren
Eigentümer oder deren Rechtsnachfolger die Ent-
eignung zu widerrufen.

(2) Im Falle des Widerrufes der Enteignung
hat der aus der Enteignung seinerzeit Berechtigte
dem Enteigneten das enteignete Grundstück und
dieser dem aus der Enteignung seinerzeit Berech-
tigten die Entschädigung zurückzustellen. Wert-
verminderungen des enteigneten Grundstückes
gegenüber dem seinerzeitigen Stand sind hiebei
zu berücksichtigen, Werterhöhungen nur in-
soweit, als sie durch einen Aufwand des aus der
Enteignung seinerzeit Berechtigten verursacht
sind und diesen Aufwand nicht übersteigen.

(3) Im Falle des Widerrufes der Enteignung
gelten für das Verfahren die Bestimmungen des
Enteignungsverfahrens (§§ 9 bis 17 sowie 22)
sinngemäß. Eine Rückerstattung der bezogenen
Nutzungen findet nicht statt; ebenso sind für ge-
leistete Entschädigungen Zinsen nicht zu ent-
richten.

Eintrittsrecht
§ 26. (1) Der Verkäufer hat Verträge über

Grundstücke, die unter die Bestimmungen des
§ 6 fallen, der Gemeinde vorzulegen. Die Ge-
meinde hat binnen einem Monat dem Verkäufer
mitzuteilen, ob sie in den Vertrag eintritt und
welche Rechte, auf Grund des § 6, den Vertrag
abweichend von seinem Inhalt zu erfüllen, sie
geltend macht. Nach fruchtlosem Ablauf dieser
Frist hat die Gemeinde dem Verkäufer zu
bescheinigen, daß sie in den Vertrag nicht ein-
tritt.

(2) Nimmt der Verkäufer die von der Ge-
meinde gemäß § 6 geltend gemachten Ab-
weichungen vom Inhalt des Vertrages an, so ist
der Verkauf an die Gemeinde in Ausübung des Ein-
trittsrechtes rechtswirksam zustande gekommen.
Kommt eine Einigung nicht zustande, so hat auf
Antrag die Bezirksverwaltungsbehörde zu ent-
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scheiden, ob und unter welchen Bedingungen der
Vertrag mit der Gemeinde in Ausübung des
Eintrittsrechtes zustande gekommen ist. Der An-
trag kann ohne Zustimmung des Antragsgegners
nicht zurückgenommen werden.

(3) Der schriftliche Bescheid hat insbesondere
die Höhe der Gegenleistung (Kaufpreis), gege-
benenfalls den Schätzungswert nach § 6
Abs. 1 oder 3 zu enthalten. Die Gegenleistung
(Kaufpreis) und der Schätzungswert sind, sofern
sie nicht durch ein Übereinkommen zwischen
dem Verkäufer und der Gemeinde bestimmt
werden, nach Einholung eines Gutachtens der
Gutachterkommission (§§ 19 und 20) zu er-
mitteln. Ein rechtskräftiger Bescheid ersetzt die
Zustimmung des Verkäufers zur Einverleibung
des Eigentumsrechtes zugunsten der Gemeinde.

(4) Der Bescheid der Bezirksverwaltungs-
behörde ist dem Verkäufer, dem Käufer und der
Gemeinde zuzustellen. Gegen diesen Bescheid ist
die Berufung an die Landesregierung zulässig.
Eine Berufung bezüglich der Höhe der im Ver-
waltungswege zuerkannten Gegenleistung (Kauf-
preis) und des Schätzungswertes (Abs. 3) ist un-
zulässig.

(5) Dem Verkäufer und der Gemeinde steht
es frei, binnen eines Jahres nach Rechtskraft des
Bescheides die Entscheidung über die Höhe der
Gegenleistung (Kaufpreis), gegebenenfalls des
Schätzungswertes nach § 6 Abs. 1 oder 3,
bei jenem Bezirksgericht zu beantragen, in dessen
Sprengel sich das Grundstück befindet. Mit An-
rufung des Gerichtes tritt die verwaltungs-
behördliche Entscheidung über die Höhe der
Gegenleistung (Kaufpreis) und gegebenenfalls des
vorangeführten Schätzungswertes (§ 6 Abs. 1
oder 3) außer Kraft. Der Antrag auf gerichtliche
Festsetzung kann ohne Zustimmung des Antrags-
gegners nicht zurückgenommen werden. Bei
Zurücknahme des Antrages gilt die im Bescheid
bestimmte Gegenleistung sowie gegebenenfalls
der Schätzungswert als vereinbart.

(6) Das Gericht hat die Gegenleistung (Kauf-
preis) sowie gegebenenfalls den Schätzungswert
(§ 6 Abs. 1 oder 3) nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes (§ 20 Abs. 2) festzusetzen. Für
das gerichtliche Verfahren zur Ermittlung
der vorangeführten Gegenleistung und des
Schätzungswertes sowie für deren Feststellung im
Wege des Übereinkommens finden die Bestim-
mungen des Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954,
sofern dieses Bundesgesetz nichts anderes be-
stimmt, sinngemäß Anwendung.

(7) Verträge über Liegenschaften gemäß Abs. 1
dürfen grundbücherlich nur durchgeführt werden,
wenn

1. eine Bescheinigung der Gemeinde im Sinne
des Abs. 1, letzter Satz vorliegt,

2. ein rechtskräftiger Bescheid im Sinne des
Abs. 2, im Sinne des § 2 Abs. 4 oder im Sinne
des § 6 Abs. 4 vorliegt oder

3. die Gemeinde in einen solchen Vertrag
rechtswirksam eingetreten ist.

ABSCHNITT III
WIRKUNGSBEREICH, GEBÜHRENRECHT-
LICHE BESTIMMUNGEN UND SCHLUSS-

BESTIMMUNGEN
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

§ 27. Die Gemeinde hat ihre In diesem Bundes-
gesetz geregelten Aufgaben im eigenen Wirkungs-
bereich zu besorgen.

Gebührenbefreiung
§ 28. (1) Die durch dieses Bundesgesetz ver-

anlaßten Schriften und Rechtsgeschäfte sind von
den Stempel- und Rechtsgebühren befreit.

(2) Die gerichtliche Beglaubigung der Unter-
schriften der an einem Rechtsgeschäft zur Boden-
beschaffung Beteiligten, die gerichtlichen Ein-
gaben und sämtliche grundbücherliche Ein-
tragungen im Zusammenhang mit der Durch-
führung eines Rechtsgeschäftes zur Boden-
beschaffung nach den Bestimmungen dieses
Bundesgesetzes sind von den Gerichtsgebühren
befreit.

Aufhebung geltender bundesrechtlicher Vor-
schriften

§ 29. (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Bundes-
gesetzes verlieren alle bisherigen des Enteignungs-
zwecken des § 7 dienenden Rechtsvorschriften
ihre Geltung; insbesondere treten die nach-
stehenden Rechtsvorschriften, soweit sie noch in
Kraft stehen, außer Wirksamkeit:

1. die §§ 1 bis 5, § 7, §§ 15 und 16 der Ver-
ordnung zur Behebung der dringendsten
Wohnungsnot vom 9. Dezember 1919,
deutsches RGBl. S. 1968 (eingeführt im
Lande Österreich mit Kundmachung des
Reichsstatthalters in Österreich vom 28. Fe-
bruar 1939, GBl. für das Land Österreich
Nr. 375);

2. die Verordnung des Reichskommissars für
die Wiedervereinigung Österreichs mit dem
Deutschen Reich, betreffend Ausführungs-
bestimmungen zur Verordnung zur Behe-
bung der dringendsten Wohnungsnot vom
9. Dezember 1919, deutsches RGBl. S. 1968
(GBl. für das Land Österreich Nr. 1097/
1939);

3. die Verordnung über die Landbeschaffung
für Kleinsiedlungen vom 17. Oktober 1936,
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deutsches RGBl. I S. 896 (eingeführt im
Lande Österreich mit Kundmachung des
Reichsstatthalten in Österreich vom 28. Fe-
bruar 1939, GBl. für das Land Österreich
Nr. 375), soweit sie nicht baurechtliche Be-
stimmungen enthält.

(2) Anhängige Verfahren nach den im Abs. 1
Z. 1 bis 3 angeführten Vorschriften sind nach
diesen Rechtsvorschriften durchzuführen.

Vollziehung
§ 30. (1) Die Vollziehung dieses Bundesgesetzes

obliegt hinsichtlich der Bestimmungen des § 5
Abs. 5, des § 6, des § 9 Abs. 4 und 5, des § 18,
des § 20, soweit er sich auf die Höhe der Ent-

schädigung nach §§ 18 und 26 bezieht, des § 22
Abs. 2 und 3, des § 26 und des § 28 gemäß den
Bestimmungen des Bundesministeriengesetze!
1973, BGBl. Nr. 389, unter Beachtung dessen
§ 5 den Bundesministern für Justiz und für
Finanzen, im übrigen, soweit es sich — un-
beschadet der Bestimmungen des § 5 Abs. 2
und 3 — nicht um die Erlassung von Verord-
nungen des Bundesministers für Bauten und
Technik handelt, der Landesregierung.

(2) Mit der Wahrnehmung der Rechte des
Bundes gemäß Art. 15 Abs. 8 B-VG ist der
Bundesminister für Bauten und Technik betraut.

Kreisky
Häuser Moser Broda Androsch


